
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Institutionen und Volksrechte
Schlagworte Nutzung der Volksrechte, CO2-Gesetz
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Institutionen und Volksrechte, Nutzung der Volksrechte, CO2-Gesetz, 1990 - 2019.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

3Parlamentsmandat

3Volksrechte

25Wahl- und Abstimmungsverfahren

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
UNO Organisation der Vereinten Nationen
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
IWF Internationaler Währungsfonds
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
BV Bundesverfassung
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
GSoA Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
SBV Schweizerischer Bauernverband

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
FMI Fonds monétaire International
UE Union européenne
EEE l'Espace économique européen
SSR Société suisse de radiodiffusion
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
Cst Constitution fédérale
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
GSsA Groupe pour une Suisse sans Armée
USP Union Suisse des Paysans

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein
weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,
die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen
Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 1
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Parlamentsmandat

Die Diskussionen um das Milizsystem wurden Anfang 2016 durch eine Ankündigung von
Christoph Blocher, eine Initiative zur Abschaffung des Berufsparlaments lancieren zu
wollen, neu entfacht. Massnahmen gegen die «Classe politique» hätten im Parlament
keine Chance, deshalb wolle er ein Volksbegehren lancieren, mit dem die Bezüge der
Parlamentsmitglieder gekürzt werden sollten. Ein Pauschalsalär – Blocher forderte CHF
50'000 – solle die verschiedenen Vergütungen zwischen CHF 120'000 und 150'000
ersetzen. Die Forderung, die Blocher bereits kurz nach seinem Rücktritt aus dem
Nationalrat gestellt hatte, wolle er als Privatmann realisieren. 
In den Medien wurden Parlamentsmitglieder zum Vorschlag befragt: Während Roland
Büchel (svp, SG) die Idee unterstützte und darauf hinwies, dass im Parlament Leute
sitzen müssten, die daneben arbeiten und «im realen Leben verankert sind», gab
Sebastian Frehner (svp, BS) zu bedenken, dass mit der Lohnsenkung auch der
Arbeitsaufwand gesenkt werden müsste. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
hingegen hielt in Anbetracht von Aufwand und Ertrag die momentane Entschädigung für
angemessen und Beat Jans (sp, BS) warnte, dass er mit weniger Entschädigung und
weniger Zeit eine Vorlage wohl nicht mehr genau prüfen könne. Im Gegensatz zu Peter
Keller (svp, NW), der vor immer mehr «verkappten Berufspolitikern» warnte, die durch
Annahme von Mandaten nicht nur den Milizgedanken untergruben, sondern sich
dadurch auch abhängig machten, hielt Jacqueline Badran (sp, ZH) eine genügende
Entschädigung von Parlamentsmitgliedern für die eigentliche Bedingung politischer
Unabhängigkeit. Ansonsten müsste man sich entweder in den Sold der Wirtschaft
begeben oder sonst könnten sich nur noch Reiche wählen lassen. 
Die Medien zitierten zudem verschiedene Studien, die zeigten, dass das Milizparlament
«längst ein Mythos» sei, da es aufgrund der Komplexität der Geschäfte kaum mehr
möglich sei, nebenamtlich Politikerin oder Politiker zu sein. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein sehr kostengünstiges
Parlament habe. Eine neue, Ende 2016 erschienene Studie aus Lausanne (Pilotti 2017)
zeigte, dass im Zeitraum von 1910 bis 2016 sowohl eine Professionalisierung des
Parlaments als auch eine zunehmende Demokratisierung der Rekrutierung der
Mitglieder im Sinne einer Öffnung für neue soziale Schichten stattgefunden hat.
Diskutiert wurde auch die gesellschaftliche Unterstützung der Milizidee: Das
Milizsystem sei auch deshalb unter Druck, weil es zwar überall gelobt werde, aber die
Milizarbeit vor allem auch auf lokaler Ebene kaum honoriert werde. Immer weniger
Menschen seien bereit, politische Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Dies werde zudem
von den meisten Arbeitgebern auch nicht sonderlich unterstützt. Gefordert wurden
etwa flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit für Home-Office. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Im Berichtsjahr wurden fünf neue Volksinitiativen eingereicht (Landwirtschaftspolitik
des Bauernverbandes, Alpentransit, Tierversuche, arbeitsfreier 1. August und
Waffenplätze). Sechs Volksinitiativen wurden 1990 an der Urne abschliessend
behandelt: eine wurde angenommen (AKW-Moratorium), fünf abgelehnt (Ausstieg aus
der Atomenergie, Stopp-dem-Beton und drei Initiativen gegen Nationalstrassen-
Teilstücke). Zwei abstimmungsreife Volksinitiativen (Abschaffung von Autobahnvignette
bzw. Schwerverkehrssteuer) wurden zurückgezogen ohne dass das Parlament ein
Entgegenkommen gezeigt hätte. Verantwortlich war vielmehr die Unlust der
Strassenverkehrsverbände, die Abstimmungskampagne für die Begehren des Basler
Automobiljournalisten Böhi zu finanzieren. Zurückgezogen wurde auch die
Steuerinitiative der FDP, da deren Anliegen nach Ansicht der Initianten inzwischen
erfüllt worden sind. Somit verringerte sich die Zahl der Ende 1990 hängigen
Volksinitiativen von 19 auf 15.
Die Zahl der neu lancierten Volksinitiativen hat gegenüber dem Vorjahr von 8 auf 11
zugenommen, bei ihren Themen lassen sich keine Schwerpunkte ausmachen. Eine
davon ist bereits weniger als sechs Monaten nach ihrer Lancierung eingereicht worden
(Waffenplätze), ein Teil von ihnen wird jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
zustande kommen. Dieses Schicksal erlitten im Berichtsjahr vier der 1989 gestarteten
Volksinitiativen: obwohl die Frist noch nicht abgelaufen war, wurde die
Unterschriftensammlung erfolglos abgebrochen (freie Fahrt für Jugendliche,
Stammhalter, Hügelstadt Sonnenberg und Behandlungsfristen für Volksinitiativen). 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.07.1990
HANS HIRTER
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Das Recht, mit Initiativen und Referenden direkten Einfluss auf die Politik nehmen zu
können, wird nicht nur von Parteien, Verbänden und Einzelpersonen rege genutzt,
sondern ist bei den Bürgerinnen und Bürgern auch sehr beliebt. In einer
repräsentativen Befragung drückten 78% (zu Initiative) resp. 72% (zu Referendum) ihre
positive Haltung zu den beiden Instrumenten aus; nur gerade 14% könnten sich mit
einem Verzicht auf das Referendumsrecht abfinden. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.11.1991
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurden drei neue Volksinitiativen eingereicht (Ausbau von AHV/IV der
SP und des SGB; Abschaffung der politischen Polizei; für eine naturnahe
Landwirtschaft). Eine Initiative wurde in der Volksabstimmung abgelehnt (Förderung des
öffentlichen Verkehrs) und zwei wurden zugunsten von parlamentarischen
Gegenvorschlägen zurückgezogen (Fortpflanzungs- und Gentechnologie;
Zinsüberwachung). Damit blieb die Anzahl der Ende 1991 hängigen Volksinitiativen
unverändert bei 15.

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Die Zahl der neu lancierten Volksinitiativen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11 auf 8
verringert, bei einer (Geschlechterquoten für den Nationalrat) wurde allerdings die
Unterschriftensammlung noch vor Jahresende abgebrochen. Dasselbe Schicksal erlitten
auch die beiden im Vorjahr von der PdA lancierten Initiativen für die Verbesserung der
Stellung der Frauen in der Sozialversicherung resp. in den Behörden sowie die "Euro-
Initiative". Ferner ist im Berichtsjahr für 5 Volksbegehren, darunter die Initiative der
Auto-Partei für die Abschaffung der direkten Bundessteuer, die Sammelfrist ungenutzt
abgelaufen. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Der am 5. Juli begangene hundertste Jahrestag der Einführung der Volksinitiative auf
Bundesebene bot Anlass zu Würdigungen dieses politischen Instruments. Seit 1891
waren 187 Volksinitiativen eingereicht worden; von den 104, die zur Volksabstimmung
gelangten, wurden 10 von Volk und Ständen gutgeheissen. Die Auswirkung auf die
Rechtssetzung war allerdings wesentlich bedeutender, sei es, dass in Gegenvorschlägen
des Parlaments wichtige Anliegen aufgenommen wurden, sei es, dass die in Initiativen
propagierten Ideen Eingang in die politische Diskussion und auch in die
Gesetzgebungsarbeit fanden. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Das um siebzehn Jahre ältere Referendumsrecht erlebte im Berichtsjahr eine neue
Blüte. Nach der Herbstsession wurde gegen nicht weniger als neun Vorlagen das
Referendum ergriffen (NEAT; IWF-Beitritt (2 Vorlagen); bäuerliches Bodenrecht;
Stempelabgaben; Parlamentsreform (3 Vorlagen); ETH-Gesetz). Nur gerade das
letzterwähnte kam nicht zustande, alle anderen vermochten die nötigen 50 000
Unterschriften innerhalb von drei Monaten beizubringen, wenn auch im Fall der NEAT
nur mit äusserster Mühe. Da zuvor bereits zwei Referenden eingereicht worden waren
(Gewässerschutzgesetz und Sexualstrafrecht), betrug die Gesamtzahl der mit dem
Referendum bekämpften Vorlagen insgesamt zehn. Damit wurden im Berichtsjahr 18%
aller dem fakultativen Referendum unterstellten Parlamentsbeschlüsse vor das Volk
gezogen. Diese Quote war deutlich höher als in der Periode 1981-90 (5,4%) und sie
übertraf auch den Spitzenwert des Jahrzehnts 1881-90 (10,6%), welches durch die
vehemente Opposition der Katholisch-Konservativen gegen die freisinnige
Einparteienregierung gekennzeichnet war. Es bestätigte sich die Erfahrung der letzten
Jahre, dass das Referendumsrecht nicht mehr vorwiegend das Instrument
konservativer, politisch rechter Kreise ist: dasjenige gegen die
Stempelsteuergesetzrevision stammte von einer Bundesratspartei (SP), bei drei
weiteren wurden die Unterschriften von politisch an sich gegensätzlichen Kreisen
gesammelt (NEAT und IWF- resp. Weltbank-Beitritt). 7

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Als 1991 eine Rekordzahl von Referenden lanciert worden war, sprachen einige bereits
von einem Beweis für den Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Behörden. Die
Abstimmungsresultate zeigten nun, dass die grosse Zahl der Referenden wohl eher
damit zu tun hatte, dass im heutigen Kommunikationszeitalter mit Leichtigkeit die
erforderlichen Unterschriften gesammelt werden können, als mit einer breiten
Opposition gegen die Parlamentsmehrheit. Während im langjährigen Mittel jedes zweite
fakultative Referendum zu einer Ablehnung des Parlamentsbeschlusses führt, sank die

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1992
HANS HIRTER
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Erfolgsquote für die Opposition in diesem Jahr auf weniger als einen Viertel. Bei den
neun infolge eines fakultativen Referendums zur Abstimmung gelangenden Vorlagen
konnten die Gegner nur gerade zweimal – bei der Verbesserung der Entschädigung
resp. der Infrastruktur für die Parlamentarier – eine Mehrheit der Stimmbürger hinter
sich scharen. Im Berichtsjahr wurden nur noch gegen zwei Parlamentsbeschlüsse
(Treibstoffzollerhöhung bzw. Krankenkassen) das Referendum lanciert. 8

Im Berichtsjahr wurden vier neue Volksinitiativen eingereicht. Drei davon hatten die
Sicherheitspolitik zum Thema (gegen Kampfflugzeuge von der GSoA ; für eine Reduktion
des Militärbudgets resp. für ein Waffenausfuhrverbot von der SP), ein von den SD
eingereichtes Volksbegehren verlangt eine restriktivere Flüchtlingspolitik. Bei der gegen
den Kauf der F/A-18-Kampfflugzeuge gerichteten Volksinitiative erzielte die GSoA eine
'inoffizielle' Rekordzahl von rund 500 000 Unterschriften. Inoffiziell deshalb, weil die
GSoA aus Zeitgründen – sie wollte ihr Begehren noch vor dem Kaufentscheid des
Nationalrats einreichen – nur 181 707 Unterschriften beglaubigen liess und die
restlichen 320 000 als Petition einreichte. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1992
HANS HIRTER

Alle drei dem Volk zur Abstimmung vorgelegten Initiativen scheiterten (Krankenkassen,
Tierversuche und Gewässerschutz). Beim Gewässerschutz konnte sich immerhin der
von den Initianten ebenfalls unterstützte indirekte Gegenvorschlag durchsetzen. Damit
stieg die Zahl der Ende 1992 hängigen, d.h. eingereichten, aber noch nicht dem Volk
zum Entscheid vorgelegten Volksinitiativen von 15 auf 16. Die Zahl der im Berichtsjahr
neu lancierten Volksinitiativen ist auf 10 (Vorjahr: 8) angestiegen. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1992
HANS HIRTER

In seiner Antwort auf ein Postulat Caccia (cvp, TI) versicherte der Bundesrat, dass er die
Weiterführung der politischen Statistik durch das Bundesamt für Statistik für
notwendig erachte. 11

POSTULAT
DATUM: 02.06.1993
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde sechs Referenden gegen Beschlüsse der Bundesversammlung
eingereicht (davon zwei gegen Beschlüsse aus dem Jahre 1992). Die Opposition kam
dreimal von der linken und ebenfalls dreimal von der rechten Seite des politischen
Spektrums. In den drei Fällen, wo die Volksabstimmung noch im gleichen Jahr erfolgte,
setzte sich jeweils der Parlamentsbeschluss durch. Das Volk stimmte auch allen sieben
Entscheidungen der Bundesversammlung zu, die ihm im Rahmen des obligatorischen
Referendums vorgelegt worden sind. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1993
HANS HIRTER

Von den sechs Volksinitiativen, die im Berichtsjahr zur Abstimmung gelangten,
vermochte sich nur eine (1. August) durchzusetzen; die fünf übrigen wurden von Volk
und Ständen abgelehnt (Tierschutz, Waffenplätze, Kampfflugzeuge, Alkohol- und
Tabakwerbung). Da im gleichen Zeitraum sechs neue Initiativen eingereicht worden sind
(Jugend ohne Drogen, Abschaffung der Direkten 'Bundessteuer, pro-EWR, gegen
illegale Einwanderung, Wohneigentum und Schutz vor Gentechnologie), betrug die Zahl
der zu Jahresende hängigen, d.h. eingereichten, dem Volk aber noch nicht zum
Entscheid vorgelegten Volksinitiativen unverändert 16. Neu lanciert wurden im
Berichtsjahr sieben Initiativen, wovon eine (pro-EWR) noch vor Jahresende eingereicht
werden konnte. 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1993
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr fanden fünf mit Referenden verlangte Volksabstimmungen über
Beschlüsse der Bundesversammlung statt (davon eine zu einem Entscheid aus dem Jahr
1993). Ein Referendum war erfolgreich (UNO-Blauhelme), bei den anderen vier mit
Referenden verlangten Abstimmungen (Luftfahrtgesetz, Anti-Rassismusgesetz,
Krankenversicherung, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht) folgte das Volk dem
Parlament. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1994
HANS HIRTER
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Zum vierten Mal seit 1986 - zum zwölften Mal insgesamt -, stimmte der Souverän einer
Volksinitiative zu (Alpen-Initiative). Die zweite zur Abstimmung gelangende Initiative
wurde hingegen deutlich abgelehnt (Krankenversicherung). Neu eingereicht wurden im
Berichtsjahr vier Volksinitiativen (gegen Gentechnologie, Volksabstimmung vor der
Eröffnung von EU-Beitritts-Verhandlungen, für eine preisgünstige und ökologische
Landwirtschaft, für eine Liberalisierung der Drogenpolitik). Da andererseits zwei
Initiativen zurückgezogen wurden (Freizügigkeit bei der 2. Säule,
Landwirtschaftsinitiative des SBV), blieb der Bestand der hängigen, d.h. der
zustandegekommenen, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen
unverändert bei 16. Neu lanciert worden sind 1994 sechs Initiativen, davon haben nicht
weniger als vier die AHV zum Thema. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1994
HANS HIRTER

Von den sechs nicht durch Volksinitiativen bedingten obligatorischen
Volksabstimmungen gingen vier im Sinne von Bundesrat und Parlament aus, zweimal
hatten diese zwar eine Volksmehrheit hinter sich, scheiterten aber am Ständemehr
(Kulturförderungsartikel, erleichterte Einbürgerung). Die gesamte Abstimmungsbilanz
fiel für Bundesrat und Parlamentsmehrheit mit 9 Siegen in 13 Volksentscheiden nicht
mehr so glänzend aus wie 1993, wo sie sämtliche 16 Abstimmungen gewonnen hatten. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1994
HANS HIRTER

Zweimal musste sich das Volk zu neuen Verfassungsbestimmungen äussern, welche das
Parlament beschlossen hatte: Einmal (Landwirtschaftsartikel) verweigerte es die
Zustimmung, einmal war es einverstanden (Ausgabenbremse). Damit fiel die
Abstimmungsbilanz für Bundesrat und Parlament noch schlechter aus als im Vorjahr:
bei vier von sieben Abstimmungen deckte sich der Volksentscheid nicht mit demjenigen
der Behörden. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.12.1995
HANS HIRTER

1995 fanden vier mit Referenden verlangte Volksabstimmungen statt; drei Referenden
(Milchwirtschaftsbeschluss, Solidaritätsbeiträge im Landwirtschaftsgesetz, Lex
Friedrich) waren erfolgreich, einmal fand der Parlamentsbeschluss Zustimmung (10.
AHV-Revision). Für zwei Referenden wurde zwar die Unterschriftensammlung lanciert,
später aber erfolglos abgebrochen (WTO, Revision Arbeitslosengesetz). Bei einem
Referendum (gegen Staatssekretäre) waren zwar die Unterschriften bis Jahresende
beisammen, sie wurden aber erst im Januar 1996 eingereicht (s. oben, Regierung). 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1995
HANS HIRTER

Zur Abstimmung gelangte im Berichtsjahr eine Volksinitiative (AHV/IV-Ausbau); sie
wurde abgelehnt. Eine Initiative wurde vom Parlament für ungültig erklärt (Halbierung
der Armeeausgaben, s. unten). Fünf - eine mehr als im Vorjahr - wurden neu
eingereicht (Vertretung der Frauen in den Behörden, Energie-Umwelt-Initiative, Solar-
Initiative, 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters, Regelung der
Zuwanderung). Damit stieg der Bestand der hängigen Initiativen auf 19 an. Neu lanciert
wurden 1995 10 Initiativen.

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1995
HANS HIRTER

Am 1. Dezember beschlossen die Stimmberechtigten Nidwaldens mit 7383 zu 3263
Stimmen, die Landsgemeinde abzuschaffen. Diese hatte ohnehin stark an Bedeutung
eingebüsst, nachdem seit 1994 die Wahlen und - auf Verlangen der Bürger - auch
Sachabstimmungen an der Urne durchgeführt wurden. Damit besteht diese Institution
nur noch in Obwalden, Glarus und den beiden Appenzell. Schwyz und Zug haben die
Landsgemeinde 1848 abgeschaft, Uri im Jahr 1928. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.12.1996
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr fanden zwei mit Referenden verlangte Volksabstimmungen statt
(Staatssekretäre und Arbeitsgesetz). In beiden Fällen lehnten die Bürgerinnen und
Bürger den Beschluss der Bundesversammlung ab, wobei beim Arbeitsgesetz auch der
Bundesrat nicht hinter der vom Parlament beschlossenen Lösung stand. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1996
HANS HIRTER
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Insgesamt sieben Volksinitiativen wurden 1996 eingereicht (drei zur AHV, für sofortige
Beitrittsverhandlungen mit der EU, Ausnahmen von der Mehrwertsteuer für gewisse
Sportveranstaltungen, Halbierung des Autoverkehrs, Verbot für Wasserflugzeuge). Nur
ein Volksbegehren (SVP-Asylinitiative) kam zur Abstimmung und wurde abgelehnt. Zwei
weitere Begehren («Bauern und Konsumenten» und «Abschaffung der direkten
Bundessteuer») wurden von den Initianten zurückgezogen, nachdem sie entweder ihr
Anliegen vom Parlament genügend berücksichtigt sahen (Landwirtschaftsinitiative) resp.
die Chancenlosigkeit ihres Vorschlags im Parlament erkennen mussten
(Steuerinitiative). Eine Volksinitiative (SD-Asylinitiative) wurde vom Parlament für
ungültig erklärt. Damit stieg der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht
zum Entscheid vorgelegten Volksinitiativen von 19 auf 22. Neu lanciert wurden 1996 nur
drei Volksinitiativen. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1996
HANS HIRTER

Fünfmal musste sich das Volk zu vom Parlament vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen äussern und einmal zu ein dem obligatorischen Referendum
unterstellten Bundesbeschluss (Kantonswechsel von Vellerat). Eine dieser Vorlagen
(persönliche militärische Ausrüstung) lehnte es ab, fünfmal bestätigte es den Entscheid
des Parlaments. Damit folgte das Volk bei sechs der insgesamt neun Abstimmungen
des Berichtsjahres dem Parlamentsbeschluss, dreimal stimmte es dagegen. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1996
HANS HIRTER

Der Kanton Appenzell-Ausserrhoden folgte dem Beispiel Nidwaldens aus dem Vorjahr
und schaffte seine Landsgemeinde ab. Am 27. April beschloss die Landsgemeinde auf
Antrag der Regierung, darüber eine Urnenabstimmung durchzuführen. Deren Verdikt
fiel mit 11 623 zu 9911 Stimmen relativ deutlich gegen die Beibehaltung der
Landsgemeinde aus. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.09.1997
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu einer mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmung. Die Bürgerinnen und Bürger lehnten den Dringlichen
Bundesbeschluss des Parlaments vom Dezember 1996 über Sparmassnahmen bei der
Arbeitslosenversicherung ab. Mit einem zustandegekommenen Referendum wurde
zudem ein Parlamentsbeschluss des Berichtsjahres bekämpft (Schwerverkehrsabgabe);
die Volksabstimmung darüber wird 1998 stattfinden. Die Unterschriftensammlung gegen
zwei weitere Beschlüsse blieb hingegen erfolglos (Staatsschutzgesetz, PTT-Reform). 24

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1997
HANS HIRTER

Es wurden insgesamt sechs Volksinitiativen eingereicht (zwei zur Gesundheitspolitik,
zwei zur Handhabung der Volksrechte und je eine zum Mietrecht und zur
Landesverteidigung), das waren eine weniger als im Vorjahr. Je zwei davon stammten
von der SP bzw. der Detailhandelskette Denner AG, je eine von Ärzten und vom
Schweizerischen Mieter- und Mieterinnenverband. 25

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1997
HANS HIRTER

Abgestimmt wurde im Berichtsjahr über drei Volksinitiativen (EU-Beitritt vors Volk,
gegen Kriegsmaterialausfuhr und Jugend ohne Drogen); alle wurden abgelehnt. Eine der
diversen vorliegenden EU-Initiativen wurde zurückgezogen, nachdem die Initianten
feststellen mussten, dass ihr Vorstoss im Parlament auch von integrationsfreundlichen
Abgeordneten keine Unterstützung erhielt. Damit erreichte Ende 1997 der Bestand der
eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen den
Stand von 24 (1996: 22). 26

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1997
HANS HIRTER

Neu lanciert wurden 1997 zehn Volksinitiativen (wobei zwei Denner-Initiativen noch im
gleichen Jahr eingereicht werden konnten). Bei vier früher lancierten Initiativen lief die
Frist für die Unterschriftensammlung ungenutzt ab (darunter ein Begehren der SD
gegen die Einwanderung).

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1997
HANS HIRTER
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Volk und Stände sprachen sich einmal - zustimmend - zu einer vom Parlament
vorgeschlagenen Verfassungsänderung aus (Aufhebung des Pulverregals). Insgesamt kam
es somit zu fünf Volksabstimmungen (drei Initiativen, je ein obligatorisches und ein
fakultatives Referendum). Bei vier dieser Entscheide folgten die Stimmberechtigten
dem Antrag von Regierung und Parlament, einmal (Sparmassnahmen bei der
Arbeitslosenversicherung) entschieden sie anders. 27

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1997
HANS HIRTER

Als drittletzter Kanton schaffte Obwalden in einer Urnenabstimmung am 29. November
die Landsgemeinde ab. Bei einer Stimmbeteiligung von rund 50% fiel das Ergebnis mit
5697:5045 relativ knapp aus. 28

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.1998
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu zwei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Schwerverkehrsabgabe und Arbeitsgesetz). Die Bürgerinnen und
Bürger stimmten beiden Vorlagen zu. 29

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1998
HANS HIRTER

Volk und Stände hiessen drei von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung gut (Finanzierung öffentlicher Verkehr, Getreideartikel,
Haushaltsziel 2001). Insgesamt kam es somit zu 10 Volksabstimmungen (5 Initiativen, 3
obligatorische und 2 fakultative Referenden). Bei allen diesen Entscheiden folgten die
Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament. 30

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.12.1998
HANS HIRTER

Es wurden im Berichtsjahr lediglich zwei Volksinitiativen eingereicht. Abgestimmt
wurde über fünf Volksinitiativen. Sämtliche wurden abgelehnt. Damit reduzierte sich
auf Ende 1998 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid
vorgelegten Initiativen auf 21 (1997: 24). Neu lanciert wurden 1998 19 Volksinitiativen. 31

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1998
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu sechs mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen. Zweimal brachte das Volk den Parlamentsentscheid zu Fall
(Mutterschaftsversicherung,Invalidenversicherung), viermal bestätigte es den Beschluss
(Raumplanung, Asylgesetz, dringliche Massnahmen im Asylbereich, Drogenabgabe).

Es wurden im Berichtsjahr zwölf Volksinitiativen eingereicht. Abgestimmt wurde über
eine Volksinitiative (Hauseigentümer). Diese wurde abgelehnt. Damit erhöhte sich auf
Ende 1999 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid
vorgelegten Initiativen auf 31 (1998: 21). Neu lanciert wurden 1999 4 Volksinitiativen.
Neben der Denner AG, wo dies seit Jahren üblich ist, stellte nun auch der
Gewerkschaftsbund für seine Volksinitiativen bezahlte Unterschriftensammler ein.

Volk und Stände hiessen drei von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung gut (Totalrevision, Kantonsklausel für Bundesratswahl,
Transplantationsmedizin). Insgesamt kam es somit zu 10 Volksabstimmungen (1
Initiative, 3 obligatorische und 6 fakultative Referenden). Bei acht dieser Entscheide
folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament. (Zu den
eidgenössischen Urnengängen im Jahr 2000 siehe hier.) 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu zwei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (bilaterale Verträge mit der EU, Bundespersonalgesetz). Beide Male
bestätigte das Volk den Parlamentsentscheid.

Es wurden im Berichtsjahr sieben neue Volksinitiativen eingereicht. Dem Volk zum
Entscheid vorgelegt wurden elf Volksinitiativen. Diese wurden alle abgelehnt; einige
davon sehr deutlich mit Ja-Stimmenanteilen von weniger als 20% („tiefere Spitalkosten“
und „Geschlechterquoten in den Behörden“). Drei Initiativen wurden zurückgezogen
(Mehrwertsteuer und Sport, Ökosteuer und gegen Wasserflugzeuge). Damit reduzierte
sich auf Ende 2000 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum
Entscheid vorgelegten Initiativen auf 23 (1999: 30). Neu lanciert wurden 2000 drei
Volksinitiativen; alle drei konnten bereits im selben Jahr eingereicht werden (zweimal
Tierschutz sowie Ausbau von Nationalstrassen).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2000
HANS HIRTER
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Volk und Stände hiessen eine von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung gut (Justizreform) und lehnten zwei ab (Energielenkungsabgabe
und Energieförderungsabgabe). Insgesamt kam es somit zu 16 Volksabstimmungen (11
Initiativen, 3 obligatorische und 2 fakultative Referenden). Bei vierzehn dieser
Entscheide folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament.
Zum erstenmal kam das 1987 eingeführte neue Verfahren mit dem doppelten Ja und
einer Stichfrage beim Entscheid über eine Initiative mit einem Gegenvorschlag zur
Anwendung (Energieförderungsabgabe und Solarinitiative). Das Volk lehnte beide
Vorschläge ab. (Zu den eidgenössischen Volksabstimmungen im Jahr 1999 siehe hier.)

Im Berichtsjahr kam es zu zwei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Bewaffnung von Armeeangehörigen in Auslandeinsätzen und
internationale Ausbildungszusammenarbeit der Armee). Beide Male bestätigte das Volk
den Parlamentsentscheid.

Im Jahr 2001 wurde keine einzige neue Volksinitiative eingereicht. Jahre ohne
eingereichte Initiativen sind sehr selten und kamen zum letzten Mal 1988 und 1968 vor.
Dem Volk zum Entscheid vorgelegt wurden sieben Volksbegehren. Diese wurden alle
abgelehnt; einige davon mit sehr hohen Nein-Stimmenanteilen von gegen 80% („30
km/h innerorts“, „Armee-Abschaffung“ und „Ja zu Europa“). Zwei Initiativen wurden
zurückgezogen (Arzneimittel-Initiative des Apothekervereins und „für eine freie Arzt-
und Spitalwahl“). Damit sank Ende 2001 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk
noch nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen auf 14 (2000: 23). Neu lanciert wurden
2001 vier Volksinitiativen.

Volk und Stände hiessen zwei von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung gut (Aufhebung des Bistumsartikels und Ausgabenbremse).
Insgesamt kam es somit zu 11 Volksabstimmungen (7 Initiativen, 2 obligatorische und 2
fakultative Referenden). Bei allen diesen Entscheiden folgten die Stimmberechtigten
dem Antrag von Regierung und Parlament. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu drei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Fristenlösung, Elektrizitätsmarktliberalisierung,
Arbeitslosenversicherung). Zwei Mal bestätigte das Volk den Parlamentsentscheid, ein
Mal legte es das Veto ein (Elektrizitätsmarkt). Eingereicht wurde zudem das Referendum
gegen die Spitalfinanzierung, worüber allerdings erst 2003 abgestimmt werden wird.

Im Jahr 2002 wurden zwei neue Volksinitiativen eingereicht (Postdienste für alle;
Nationalbankgewinne für die AHV). Dem Volk zum Entscheid vorgelegt wurden fünf
Volksbegehren. Einem davon wurde zugestimmt (UNO-Beitritt); es war auch von
Regierung und Parlament zur Annahme empfohlen worden. Damit sank Ende 2002 der
Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten
Initiativen auf elf (2001: 14). Neu lanciert wurden 6 Volksinitiativen.

Volk und Stände lehnten eine von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung ab (Solidaritätsstiftung). Insgesamt kam es somit zu 9
Volksabstimmungen (5 Volksinitiativen, 1 Verfassungsreferendum und 3 fakultative
Referenden). Bei sieben dieser Entscheide folgten die Stimmberechtigten dem Antrag
von Regierung und Parlament, zweimal entschieden sie anders (Solidaritätsstiftung und
Elektrizitätsmarktgesetz).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2002
HANS HIRTER

Der Entscheid des Bundesrates, am Abstimmungssonntag des 18. Mai den Bürgerinnen
und Bürgern nicht weniger als neun eidgenössische Vorlagen (zwei Referenden und
sieben Volksinitiativen) zum Entscheid vorzulegen, führte zu einer heftigen Debatte
über eine allfällige Überforderung der Stimmenden. Eine wissenschaftliche Antwort auf
diese Frage lässt sich nicht geben. Die klar über dem Mittel der letzten Jahre liegende
Beteiligung von rund 49% spricht aber eher gegen die These von der Überforderung.
Die aussergewöhnliche Häufung hatte sich ergeben, weil einerseits bei Volksinitiativen
eindeutige Behandlungsfristen vorgegeben sind, und andererseits der übliche
Septembertermin für Volksabstimmungen wegen der nationalen Wahlen vom Oktober
ausfiel. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2003
HANS HIRTER
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Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 35

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu drei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Finanzierung der Spitalkosten, Militärgesetz, Zivilschutzgesetz).
Das Volk bestätigte in allen drei Fällen den Parlamentsentscheid. Eingereicht wurde
zudem das Referendum gegen das neue Mietrecht, worüber allerdings erst im Februar
2004 abgestimmt werden wird.

Im Jahr 2003 wurden drei neue Volksinitiativen eingereicht (Tierschutz, Gentechnik,
Kinderzulagen). Dem Volk zum Entscheid vorgelegt wurden sieben Volksbegehren.
Keinem einzigen wurde zugestimmt; die Nein-Stimmen-Anteile betrugen zwischen 58%
und 73%. Damit sank Ende 2003 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch
nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen auf sieben (2002: elf). Neu lanciert wurden
acht Volksinitiativen.

Volk und Stände stimmten einer von Regierung und Parlament vorgeschlagenen
Verfassungsänderung zu (Ausbau der Volksrechte). Insgesamt kam es somit zu elf
Volksabstimmungen (sieben Volksinitiativen, ein Verfassungsreferendum und drei
fakultative Referenden). Bei all diesen Entscheiden folgten die Stimmberechtigten dem
Antrag von Regierung und Parlament.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2003
HANS HIRTER

Gegen die Stimmen der SVP beschloss der Nationalrat auf Antrag des Bundesrats, dem
„International Institut for Democracy and Electoral Assistance“ beizutreten. Das Ziel
dieser Institution ist die weltweite Förderung der Demokratie primär durch Erfahrungs-
und Wissensaustausch. Ihr gehören zur Zeit 23 Staaten an und die Schweiz machte seit
der Gründung im Jahr 1995 als nicht stimmberechtigte Beobachterin mit. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu fünf mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen. In einem Fall (Steuerpaket) reichten sowohl Bürgerinnen und
Bürger als auch, zum ersten Mal überhaupt, die Kantone das Referendum ein. Das Volk
bestätigte zwei Mal den Parlamentsentscheid (Mutterschaftsversicherung,
Stammzellenforschung) und entschied drei Mal dagegen (Mietrecht, AHV-Revision,
Steuerpaket).

Im Jahr 2004 wurden zwei neue Volksinitiativen eingereicht (Prämiensenkung bei der
Krankenkasse von der SVP, gegen Behördenpropaganda bei Volksabstimmungen), beide
stammen aus dem rechten politischen Spektrum. Dem Volk zum Entscheid vorgelegt
wurden ebenfalls zwei Volksbegehren (lebenslange Verwahrung, Postdienste). Eines
davon wurde angenommen (lebenslängliche Verwahrung). Damit blieb Ende 2004 der
Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten
Initiativen unverändert bei sieben. Neu lanciert wurden neun Volksinitiativen.

Volk und Stände stimmten zwei von Regierung und Parlament vorgeschlagenen
Verfassungsänderung zu (NFA, NFO), deren vier lehnten sie ab (Gegenvorschlag zur
Avanti-Initiative, MWSt-Erhöhung zugunsten der AHV/IV sowie zwei
Bürgerrechtsvorlagen). Insgesamt kam es somit zu 13 Volksabstimmungen (2
Volksinitiativen, 6 Verfassungsreferenden und 5 fakultative Referenden). Bei lediglich
fünf dieser dreizehn Entscheide folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von
Regierung und Parlament (2003: elf von elf).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2004
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat, trotz des Einspruchs von Reimann
(svp, AG), dem Beitritt der Schweiz zum „International Institut for Democracy and
Electoral Assistance“ zu. Diese Stelle will weltweit die Demokratie primär durch
Erfahrungs- und Wissensaustausch fördern. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER
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Im Berichtsjahr kam es zu vier mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Schengen/Dublin-Vertrag mit der EU, Erweiterung der
Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten, Gleichgeschlechtliche Partnerschaft,
Sonntagsarbeit im Detailhandel in grossen Bahnhöfen). Bei allen stimmte das Volk dem
Parlamentsbeschluss zu.

Im Jahr 2005 wurden vier Volksinitiativen eingereicht (Aufwertung der
Komplementärmedizin, Gegen Lärmbelästigung durch Militärflieger, Schutz des Waldes,
Einbürgerungsverfahren). Dem Volk zum Entscheid vorgelegt wurde ein Volksbegehren
(Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen); dieses wurde als fünfzehntes von
insgesamt 160 zur Abstimmung gebrachten angenommen. Es war dies die zweite von
allen Ständen gutgeheissene Volksinitiative. Die andere war die 1. August-Initiative der
SD im Jahre 1993 gewesen. Damit stieg Ende 2005 der Bestand der eingereichten, aber
dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen auf zehn. Neu lanciert
wurden zwei Volksinitiativen (Renaturierung der Ufer von Gewässern, AHV-Alter 62).

Insgesamt kam es somit zu fünf Volksabstimmungen (1 Volksinitiative und 4 fakultative
Referenden). Bei 4 dieser 5 Entscheide folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von
Regierung und Parlament (2004: fünf von dreizehn). 38

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2005
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu vier mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Ausländergesetz, Asylgesetz, Zusammenarbeit mit den Staaten
Osteuropas, Familienzulagengesetz). Bei allen stimmte das Volk dem
Parlamentsbeschluss zu. Ausserdem hiessen Volk und Stände eine neue
Verfassungsbestimmung gut (Bildungsartikel).

Im Jahr 2006 wurden 5 Volksinitiativen eingereicht. Dem Volk zum Entscheid vorgelegt
wurde ein Volksbegehren (Nationalbankgewinne für die AHV); es wurde abgelehnt. Zwei
Volksinitiativen wurden nach der Ausarbeitung von Gegenvorschlägen zurückgezogen
(„Für fairere Kinderzulagen!“, „Für einen zeitgemässen Tierschutz“). Damit stieg Ende
2006 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid
vorgelegten Initiativen auf zwölf. Neu lanciert wurden zehn Volksinitiativen.

Insgesamt kam es somit zu sechs Volksabstimmungen (1 obligatorisches Referendum, 1
Volksinitiative und 4 fakultative Referenden). Bei allen dieser 6 Entscheide folgten die
Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament (2005: vier von fünf). 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu einer mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmung (Invalidenversicherungsgesetz). Das Volk stimmte dem
Parlamentsbeschluss zu. Ausserdem lehnten Volk und Stände eine Volksinitiative ab
(Einheitskrankenkasse).

Insgesamt kam es somit zu zwei Volksabstimmungen (1 Volksinitiative und 1 fakultatives
Referendum). Bei beiden Entscheiden folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von
Regierung und Parlament (2006: sechs von sechs). 40

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2007
HANS HIRTER

Im Jahr 2007 wurden 4 Volksinitiativen eingereicht. Dem Volk zum Entscheid vorgelegt
wurde ein Volksbegehren (Einheitskrankenkasse); es wurde abgelehnt. Damit stieg Ende
2007 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid
vorgelegten Initiativen auf 15. Neu lanciert wurden im Jahr 2007 11 Volksinitiativen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2007
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu 2 mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Unternehmenssteuerreform und Betäubungsmittelgesetz). Das
Volk stimmte dem Parlamentsbeschluss beide Male zu. Ausserdem lehnten Volk und
Stände 6 Volksinitiativen ab und stimmten einer, der insgesamt sechzehnten, zu.

Insgesamt kam es zu 10 Volksabstimmungen (7 Volksinitiativen, 1 obligatorisches und 2
fakultative Referenden). Bei acht von diesen zehn Entscheiden folgten die
Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament (2007: zwei von zwei). Bei
einer Volksinitiative (Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten) und dem
obligatorischen Referendum (Verfassungsartikel über die Gesundheitspolitik) entschied

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2008
HANS HIRTER
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das Volk anders als die Behörden. 41

Im Jahr 2008 wurden 8 Volksinitiativen eingereicht (2007: 4). Das Volk entschied über 7
Volksbegehren; eines – die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten, welche an
Kindern begangen wurden – fand Zustimmung. Drei Volksinitiativen wurden
zurückgezogen; zwei davon aus dem Gesundheitsbereich, nachdem das Parlament
befriedigende Gegenvorschläge beschlossen hatte. Die so genannte Waldinitiative
wurde zurückgezogen, weil der Bundesrat auf eine angekündigte und mit dieser
Volksinitiative präventiv bekämpfte Reform des Forstgesetzes verzichtet hatte. Damit
sank Ende 2008 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum
Entscheid vorgelegten Initiativen auf 13 (2007: 15). Neu lanciert wurden im Jahr 2008 4
Volksinitiativen (2007: 11).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2008
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr kam es zu zwei mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen (Personenfreizügigkeit, biometrische Pässe). Das Volk stimmte
jeweils dem Parlamentsbeschluss zu, im Fall der Pässe allerdings nur äusserst knapp.
Ausserdem entschieden Volk und Stände über zwei Volksinitiativen und nahmen davon
eine, die Minarettverbotsinitiative, als insgesamt siebzehnte an. Daneben hiessen Volk
und Stände auch vier vom Parlament beschlossene Verfassungsänderungen gut.

Insgesamt kam es somit zu acht Volksabstimmungen (2 Volksinitiativen, 4
obligatorische und 2 fakultative Referenden). Bei 7 von diesen 8 Entscheiden folgten
die Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament (2008: 8 von 10). Beim
Minarettverbot entschied das Volk anders als die Behörden.

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Im Jahr 2009 wurden sieben Volksinitiativen eingereicht (2008: 8). Das Volk entschied
über zwei Volksbegehren; eines – das Verbot des Baus neuer Minarette – fand
Zustimmung. Eine Volksinitiative wurde zurückgezogen („Gegen masslosen Bau umwelt-
und landschaftsbelastender Anlagen“). Damit stieg Ende 2009 der Bestand der
eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid vorgelegten Initiativen auf 17
(2008: 13). Neu lanciert wurden im Jahr 2009 acht Volksinitiativen (2008: 4).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Der Initiant der „Abzockerinitiative“, Thomas Minder, zeigte sich unzufrieden mit der
überaus langen Behandlung seines Begehrens. Die Abstimmung der bereits im Februar
2008 eingereichten Initiative verzögert sich, weil sich die Räte in der Ausarbeitung des
Gegenvorschlages nicht einig werden. Minder sprach von „taktischer Verschleppung“
und kündigte die Lancierung einer „Turbo-Initiative“ an, mit der er verlangen will, dass
die zulässige Behandlungsfrist von Initiativen auf ein Jahr beschränkt wird. Bei allen
Parteien stiess Minder mit diesem Vorhaben jedoch auf Kritik. 42

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.10.2010
MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr kam es zu insgesamt sieben Volksabstimmungen. Davon waren ein
obligatorisches (2009: 4) und zwei fakultative Referenden (2009: 2) sowie drei
Volksinitiativen (2009: 2) und ein Gegenvorschlag (2009: 0). Bei den fakultativen
Referenden stimmten die Bürgerinnen und Bürger einmal gegen und einmal für den
Parlamentsantrag und beim obligatorischen Referendum wurde der Antrag der
Behörden gutgeheissen. Eine der drei Initiativen (Ausschaffungsinitiative) wurde
angenommen. Damit steigt die Zahl der seit 1891 angenommen Volksinitiativen auf 18.
Rund jedes zehnte Volksbegehren wurde also angenommen, wobei über ein Drittel der
angenommenen Initiativen zwischen 2002 und 2010 abgestimmt wurde. Im Berichtsjahr
folgten die Stimmberechtigten insgesamt nur in vier der sieben Abstimmungen dem
Antrag von Regierung und Parlament (2009: sieben von acht).

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Jahr 2010 wurden vier Initiativen neu eingereicht (2009: 7). Eine Initiative
(„Lebendiges Wasser – Renaturierungs-Initiative“) wurde zurückgezogen. Der Bestand
der eingereichten aber der Stimmbürgerschaft noch nicht vorgelegten Volksinitiativen
blieb 2010 gleich hoch wie 2009 (17). Der Trend verläuft derzeit in Richtung stärkere
Nutzung des Initiativrechts: 2010 wurde für nicht weniger als 15 neue Begehren die
Unterschriftensammlung gestartet (2009: 8). Die Initiative scheint zu den Wahlen hin
zum wichtigen Instrument des Politmarketings zu werden. Von den 15 lancierten
Volksbegehren stammen acht von Parteien. Im Berichtsjahr scheiterten zudem zwei
Begehren im Sammelstadium (2009: 1).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

Zum zweiten Mal seit Einführung dieser Möglichkeit im Januar 2010 wurde eine
Initiative bedingt zurückgezogen: Ein bedingter Rückzug einer Initiative wird dann
wirksam, wenn ein indirekter Gegenvorschlag in Kraft tritt. Die Initiative „für
menschenfreundliche Fahrzeuge (Offroader-Initiative)“ wurde unter der Bedingung
zurückgezogen, dass die im März vom Parlament beschlossene Änderung des
Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen in Kraft tritt. Die Initiative
sieht vor, dass neue Autos ab 2015 lediglich 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen
dürfen. Die Initianten bemängelten, dass die Regelung erst im Mai 2012 und nicht wie
versprochen im Januar 2012 in Kraft gesetzt wird, sahen aber von einer Reaktivierung
ihrer Initiative letztlich trotzdem ab. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.08.2011
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen der Abzockerinitiative, über die die Räte seit Februar 2008 debattierten,
wurde erneut über die Fristen zur Behandlung von Volksinitiativen diskutiert. Aktuell
beträgt die Behandlungsfrist zweieinhalb Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung
um jeweils 1 Jahr, wenn ein Rat einen Gegenentwurf beschliesst und ein solcher in der
Differenzbereinigung feststeckt. Die Frist für die Abzockerinitiative wurde bereits
zweimal um 1 Jahr verlängert. Die staatspolitische Kommission des Nationalrates
kündigte an, mit einem Vorstoss im Rahmen der laufenden Revision des
Parlamentsgesetzes die Diskussion um die Behandlungsfrist neu lancieren zu wollen. Es
dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, dass Volksabstimmungen aus taktischen
Gründen verzögert würden. Deshalb müsse die Möglichkeit der Fristverlängerung
eingeschränkt werden. 44

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.11.2011
MARC BÜHLMANN

Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen im Herbst des Berichtsjahres wurde im
Berichtsjahr nur ein Termin für eine einzige eidgenössische Volksabstimmung
wahrgenommen. Am 13. Februar wurde die Volksinitiative „für den Schutz vor
Waffengewalt“ mit 43.7% Ja-Stimmen abgelehnt.

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Da viele Parteien Volksbegehren als Schwungrad für die Wahlen brauchten, nahm die
Zahl hängiger Initiativen stark zu. Im Berichtjahr selber waren acht Initiativen zustande
gekommen. Damit waren Ende 2011 nicht weniger als 22 Volksbegehren hängig (Ende
2010: 17). Im Berichtjahr wurden zudem 23 Begehren neu lanciert (2010: 14). Im
Unterschriftenstadium befanden sich somit insgesamt 28 Initiativen (2010: 15). Drei
Begehren scheiterten 2011 an der Unterschriftenhürde (2010: 2) und drei wurden
zurückgezogen (2010: 1), davon eine bedingt (2010: 1) (vgl. Tabelle
Volksinitiativen_2011.pdf). Zudem kam am 25. Juli mit 60'124 gültigen Unterschriften das
Referendum gegen das Bundesgesetz über die Buchpreisbindung zustande. 45

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Gleich drei Mal musste die Bundeskanzlei die Unterschriften für die letztlich sehr knapp
nicht zustande gekommene Bürokratie-Stopp-Initiative der FDP nachzählen. Ein
zweimaliges Nachzählen ist bei knappen Zahlen vorgesehen. Eine dritte Kontrolle wird
nötig, wenn die Zahl der Unterschriften zwischen 95'000 und 101'000 liegt. Für die
FDP-Initiative, die drei Stunden vor Ablauf der Sammelfrist eingereicht wurde, wurden
letztlich 97'537 gültige Unterschriften ausgewiesen. Auch die CVP und die GLP
bekundeten einige Mühe, die nötige Zahl an Unterschriften für ihre Initiativen zu
sammeln. 46

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.07.2012
MARC BÜHLMANN
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Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 47

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Um eine Abkürzung der Frist bei der Behandlung einer Volksinitiative zu erzwingen,
wurden im Berichtsjahr gleich fünf gleich lautende im Berichtjahr noch nicht
behandelte Motionen eingereicht. (Mo. 12.4123 (de Courten); 12.4157 (Humbel); 12.4164
(Cassis); 12.4207 (Hess); Mo. 12.4277 (Schwaller)). Normalerweise hat der Bundesrat nach
Einreichung einer Initiative ein Jahr Zeit, um eine Botschaft vorzulegen. Er hat zudem
die Möglichkeit, einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu unterbreiten, womit
sich die Frist für die Botschaft um sechs Monate verlängert. Von dieser Möglichkeit
wollte die Regierung für die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“
eigentlich Gebrauch machen. Die Motionen verlangten nun aber, dass die Initiative
möglichst rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung gelangt. Offiziell begründet
wurde dies mit der Behandlung verschiedener Vorstösse zum
Krankenversicherungswesen. Inoffiziell wollten die bürgerlichen Parteien, von denen
die Vorstösse stammten, verhindern, dass die von der SP eingereichte Initiative zur
Einheitskrankenkasse den Sozialdemokraten im Wahljahr 2015, wenn die Initiative
aufgrund der verlängerten Frist wahrscheinlich zur Abstimmung gelangen würde,
Aufwind verleihen könnte. Eine Verkürzung der Behandlungsfrist für Volksinitiativen war
Gegenstand einer parlamentarischen Initiative Graf-Litscher (sp, TG) (11.455). Das
Parlament hat aktuell zweieinhalb Jahre Zeit für die Behandlung einer Volksinitiative,
wobei sich diese Frist um ein Jahr verlängert, wenn ein direkter oder indirekter
Gegenentwurf angenommen wird und noch einmal um ein Jahr, wenn dieser in die
Differenzbereinigung muss. Graf-Litscher zog ihr Begehren zurück, nachdem die SPK-N
einstimmig zugesagt hatte, das Geschäft im Rahmen der Revision des
Parlamentsgesetzes zu behandeln. 48

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr wurde an den vier Terminen über insgesamt zwölf nationale Vorlagen
abgestimmt: sieben Volksinitiativen, drei fakultative Referenden und zwei
obligatorische Referenden, die beide Gegenentwürfe zweier Volksinitiativen
darstellten, wurden am 11. März (5 Vorlagen), am 17. Juni (3 Vorlagen), am 23. September
(3 Vorlagen) und am 25. November (1 Vorlage) den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
zur Entscheidung vorgelegt. In neun Fällen folgten diese den Empfehlungen der
Behörden, wobei für die beiden abgelehnten Bausparinitiativen eigentlich keine
Behördenempfehlung vorlag, weil sich National- und Ständerat nicht hatten einigen
können. Entgegen den Empfehlungen von Parlament und Bundesrat wurde hingegen die
Zweitwohnungsinitiative angenommen, aber die Bundesgesetze zu Managed Care und
zur Buchpreisbindung, gegen die jeweils das Referendum ergriffen worden war,

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN
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abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug im Schnitt 38,5% – der tiefste Wert seit 15
Jahren. Besonders gering war die Partizipation am 25. November: Aufgrund des
Scheiterns der Referenden gegen die Staatsverträge über die Abgeltungssteuer mit
Deutschland, Österreich und Grossbritannien wurde im November lediglich über die
Revision des Tierseuchengesetzes abgestimmt, gegen die das „Netzwerk Impfentscheid“
erfolgreich das Referendum ergriffen hatte. Nur 27,6% aller Stimmberechtigten gingen
an die Urne. Lediglich vier Mal war die Beteiligung seit 1877 (Beginn der Erhebung der
Partizipation) geringer. 49

Die Popularität von Volksinitiativen war nach wie vor gross (vgl. Tabelle
Volksinitiativen_2012.pdf). Zwar wurden 2012 nur noch etwa halb so viele Initiativen (10)
lanciert als noch im Wahljahr 2011 (23), als viele Parteien das Volksrecht als eigentliches
Schwungrad für den Wahlkampf gebrauchten. Im Berichtjahr schafften aber nicht
weniger als zehn Volksbegehren das Unterschriftenquorum (2011: 8). Mit diesen zehn im
Berichtjahr zustande gekommenen Initiativen waren Ende 2012 total 20 Volksvorstösse
hängig (2011: 22). Im Unterschriftenstadium befanden sich Ende 2012 total 20 Begehren
(2011: 28), neun Anliegen waren im Laufe des Jahres im Sammelstadium gescheitert
oder konnten nicht genügend Unterschriften sammeln (2011: 3) und fünf wurden
zurückgezogen (2011: 3), zwei davon bedingt (2011: 1).

Mit der Zweitwohnungsinitiative wurde die neunzehnte Volksinitiative seit 1891
angenommen. Mehr als die Hälfte dieser 19 Begehren (11) fanden bei Volk und Ständen
seit 1990 Unterstützung. Interessanterweise waren es vor allem Initiativen von
Bürgerkomitees mit relativ spezifischen Anliegen, denen bisher Erfolg beschieden war.
Ein Erfolg an der Urne ist aber für Initianten erst der Anfang, da die Umsetzung des
Begehrens auf Gesetzesstufe mitunter lange dauern kann, wie etwa das Beispiel der
Alpeninitiative zeigt. 50

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr wurde gegen sechs parlamentarische Beschlüsse ein Referendum
ergriffen. Erfolgreich zu Stande kamen drei, nämlich das Referendum gegen das
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Managed Care; am 14. Februar mit 131'158
gültigen Unterschriften), das Referendum gegen das Tierseuchengesetz (am 16. Juni mit
51'110 gültigen Unterschriften) und das Referendum gegen das Bundesgesetz über die
Raumplanung (am 16.10.12 mit 69'277 gültigen Unterschriften). Über die ersten beiden
wurde noch im Berichtjahr abgestimmt. Die Abstimmung über die
Raumplanungsrevision wurde für das Frühjahr 2013 traktandiert. Kein Erfolg war den
drei Referenden gegen die Bundebseschlüsse über die Doppelbesteuerungsabkommen
mit Deutschland (48'604 Unterschriften), Österreich (46'848 Unterschriften) und
Grossbritannien (47'363 Unterschriften) beschieden. Alle drei verfehlten laut Bericht
der Bundeskanzlei vom 30. Oktober das Quorum (siehe hier). Im Vergleich zu den
Vorjahren wurde die Referendumswaffe damit wieder häufiger eingesetzt (2010 und
2011: je 1 zustande gekommenes Referendum; 2009: 1 zustande gekommenes und 1
nicht zustande gekommenes Referendum). 51

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN

Eine im Juli veröffentlichte Studie zur Stadt St. Gallen zeigte, dass sich
Stimmberechtigte selektiv beteiligen, und zwar bei jenen Vorlagen, von denen sie sich
betroffen fühlen. Über die betrachtete Zeit (konkret: sieben Abstimmungstermine)
hätten sich so rund drei Viertel der Stadt-St. Galler mindestens bei einer Abstimmung
beteiligt. 52

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.07.2013
MARC BÜHLMANN

Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
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bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 53

Die wachsende Zahl angenommener Initiativen verstärkte im Berichtjahr auch die
Diskussion um die Umsetzung von Volksbegehren. Angestachelt durch die in seinen
Augen verwässerte Umsetzung seiner Initiative, lud Thomas Minder (parteilos, SH),
Ständerat und Vater der Abzockerinitiative, Ende Jahr Komitees von Initiativbegehren
an einen runden Tisch, deren Anliegen zwar an der Urne ebenfalls angenommen, aber in
den Augen der Initianten nicht adäquat umgesetzt wurden. Die laut SVP zu wenig rasch
erfolgende Konkretisierung der Ausschaffungsinitiative verleitete die Partei zur
Lancierung einer Durchsetzungsinitiative, mit der erstere ausformuliert werden soll. Als
Streitpunkt bei der Umsetzung eines angenommenen Volksbegehrens entpuppt sich
erstens die Frage nach der Grösse des Spielraums, den Bundesrat und Parlament bei
der Konkretisierung der Verfassungsrevision haben sollen. Zweitens ist unklar, wie
Begehren umgesetzt werden sollen, die gegen internationales Recht verstossen (vgl.
dazu auch hier). Die Initianten beharren in der Regel auf einer Interpretationshoheit
ihres Anliegens. Allerdings sind es Parlament und Bundesrat, welche die Aufgabe der
Präzisierung von Verfassungsrevisionen zu übernehmen haben. Die Interpretation eines
Ja an der Urne muss dabei den konkreten Vorstellungen der Initiativkomitees nicht zu
100% entsprechen. 54

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ war Ursache von fünf
gleichlautenden Motionen, die alle Ende 2012 – vier im Nationalrat und eine im
Ständerat – von Gegnern des Volksanliegens eingereicht worden waren. Der Bundesrat
wurde darin aufgefordert, die Initiative zur Einheitskrankenkasse der Stimmbevölkerung
rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten. Mit ein Grund für die
Einreichung der Vorstösse war die bestehende Regelung zur Frist bei der Behandlung
einer Volksinitiative, wonach der Bundesrat ein Jahr Zeit hat, um für eine Initiative eine
Botschaft zu entwerfen. Die Krankenkasseninitiative war Ende Mai 2012 eingereicht
worden. Weil die Regierung den Entwurf eines Gegenvorschlages plante, hätte sich die
Frist um ein halbes Jahr verlängert. Die Motionäre wiesen darauf hin, dass sowohl die
Initiative als auch ein Gegenvorschlag in den Räten keine Chance hätten und deshalb
der Umweg nicht gegangen werden müsse. Das Parlament sei entscheidungsreif und die
Stimmbevölkerung habe schon mehrfach ihr Desinteresse an einer
Einheitskrankenkasse gezeigt. In der Presse wurde hinter den bürgerlichen Begehren
allerdings auch Wahltaktik vermutet, würde die SP-Initiative doch mit verlängerter Frist
im Wahljahr zur Abstimmung gelangen. In der Diskussion im Ständerat, der die Motion
Schwaller (cvp, FR) zuerst behandelte, wurden nicht vorwiegend gesundheits-, sondern
staatspolitische Argumente vorgebracht. Die Motionen würden in den bewährten
Prozess eingreifen und gesetzlich geregelte Fristen aushebeln, was nicht nur ein
Unding, sondern auch ein Präzedenzfall wäre. Trotz dieser Bedenken hiess der
Ständerat den Vorstoss mit 27 zu 17 Stimmen gut. Zwei Tage später behandelte der
Nationalrat die vier Motionen de Courten (svp, BL) (12.4123), Humbel (cvp, AG) (12.4157),
Cassis (fdp, TI) (12.4164) und Lorenz Hess (bdp, BE) (12.4207) in globo. Die SP, welche die
Begehren ablehnte, warf den Motionären vor, ein Machtspiel zu spielen und dem neuen
Gesundheitsminister Berset (sp) die Flügel stutzen zu wollen. Allerdings würden die
Motionäre mit ihrem Vorgehen selber für eine Verzögerung sorgen, da der jeweilige
Zweitrat erst im Juni über die Motionen werde befinden können. Bundesrat Berset wies
auch in der grossen Kammer auf die bewährten Verfahrensregeln hin. Die Regierung
würde ihre Arbeit so rasch wie möglich erledigen, aber die für den Gegenvorschlag
Ende Februar gestartete Vernehmlassung nicht abbrechen. Mit 102 zu 71 Stimmen bei
zwei Enthaltungen wurden jedoch alle vier Motionen angenommen. Gegen die Begehren
stimmten die SP, die GP und die GLP. In der Sommersession überwies der Nationalrat

MOTION
DATUM: 09.12.2013
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die Motion Schwaller mit 109 zu 65 Stimmen und der Ständerat nahm die vier
nationalrätlichen Vorstösse ebenfalls in globo an. Der Bundesrat verzichtete schliesslich
doch auf einen Gegenvorschlag und legte die Botschaft zur
Einheitskrankenkasseninitiative Ende September vor. Noch in der Wintersession
wurden die fünf Motionen deshalb abgeschrieben. 55

Weil in der Schweiz die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit momentan politisch keine
Chance hat – 2012 wurde ein entsprechendes Projekt von den Räten beerdigt – liegt
der Entscheid zur Gültigkeit einer Initiative nach wie vor beim Parlament. Ungültig ist
eine Initiative dann, wenn sie die Einheit der Form, die Einheit der Materie oder
zwingende Bestimmungen des Völkerrechts verletzt, oder aber offensichtlich
undurchführbar ist. Das Parlament setzt das Instrument der Ungültigkeitserklärung
einer Volksinitiative allerdings nur sehr zurückhaltend ein. Seit 1891 wurden erst vier
Volksbegehren für ungültig erklärt. (Diese vier Initiativen sind: „für weniger
Militärausgaben und mehr Friedenspolitik“ (Verletzung der Einheit der Materie, 1995),
„für eine vernünftige Asylpolitik“ (ungültig wegen Verstosses gegen zwingendes
Völkerrecht, 1996), „gegen Teuerung und Inflation“ (Verletzung der Einheit der Materie,
1977) und „Vorübergehende Herabsetzung der militärischen Ausgaben (Rüstungspause)“
(für undurchführbar erklärt, 1955)). Die unter anderem in den Medien kolportierte
Zunahme von angenommenen Volksbegehren, bei denen sich die Umsetzung aufgrund
von völkerrechtlichen Bestimmungen als schwierig erweist (z.B. Ausschaffungsinitiative,
Verwahrungsinitiative) sowie zwei weitere konkrete Volksbegehren waren Grundlagen
für ausgedehnte Diskussionen. Der erste Fall, die Initiative „Stopp der Überbevölkerung
– zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Ecopop)“, welche die Zuwanderung
beschränken und die Entwicklungshilfe zur Förderung der freiwilligen Familienplanung
verpflichten will, wurde vom Bundesrat als gültig betrachtet. Im Vorfeld war freilich
spekuliert worden, dass hier die Einheit der Materie verletzt sein könnte –
Entwicklungshilfe und Zuwanderungsstopp seien zwei verschiedene Dinge, bei denen
die Präferenzen der Stimmbürgerschaft geteilt sein könnten. Die Regierung
argumentierte aber, auch gestützt auf die bisherige grosszügige Praxis des Parlaments,
dass das Ziel, die Einwohnerzahl auf die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
auszurichten, mit beiden Massnahmen erfüllt werden könne und diese deshalb
materiell als einheitlich zu betrachten seien. Beim zweiten Fall, der
Durchsetzungsinitiative der SVP, mit welcher der Katalog für die Gründe zur
Ausschaffung krimineller Ausländer festgelegt werden soll, um die Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative zu beschleunigen, griff der Bundesrat zu einem bisher nicht
gebrauchten, erst 2000 mit der neuen Bundesverfassung eingeführten Instrument,
nämlich der Teilungültigkeit. Die Definition des zwingenden Völkerrechts im Text der
Durchsetzungsinitiative sei für ungültig zu erklären und zu streichen, weil just die im
Initiativtext gewählte Definition des Non-Refoulment-Prinzips (Menschen dürfen nicht
in Länder ausgeschafft werden, in denen sie gefährdet sind) zu eng sei und gegen das
zwingende Völkerrecht verstosse. Das Parlament wird sich 2014 über die Botschaft des
Bundesrates beugen. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.12.2013
MARC BÜHLMANN

Über elf eidgenössische Vorlagen hatte die Stimmbevölkerung im Berichtjahr zu
befinden; darunter je fünf Volksinitiativen und fakultative Referenden und ein
obligatorisches Referendum. Mit der Abzockerinitiative hat die Stimmbevölkerung die
zwanzigste Initiative seit 1891 angenommen. Insgesamt war damit knapp mehr als jedes
zehnte Volksbegehren (20 von 189) an der Urne erfolgreich, wobei diese Quote seit 1990
mit rund 12% (11 von 91) etwas höher liegt als vor 1990 mit 9% (9 von 98). Die anderen
vier Volksbegehren hatten 2013 keine Chance. Die fakultativen Referenden fielen in vier
der fünf Fälle behördenkonform aus. Einzig bei der Abstimmung zur Autobahnvignette
pfiff die Stimmbevölkerung das Parlament zurück. Das obligatorische Referendum, mit
dem ein Familienartikel in der Verfassung festgeschrieben werden sollte, erhielt zwar
ein relativ deutliches Volksmehr, scheiterte aber am Ständemehr. Dies war das zwölfte
Mal, dass bei einer Verfassungsvorlage das Volks- und das Ständemehr divergierten (zur
Reformdiskussion siehe hier). Die mittlere Stimmbeteiligung an den vier
Abstimmungssonntagen war im langjährigen Vergleich mit 47,3% relativ hoch. Am
wenigsten stark vermochten die Vorlagen am 9. Juni zu mobilisieren (Volkswahl des
Bundesrates / Asylgesetzrevision), als 39,5% der stimmberechtigten Bevölkerung an die
Urne gingen. Am stärksten mobilisierten die drei Abstimmungsvorlagen Ende November.
Die Stimmbeteiligung bei den Abstimmungen zur 1:12-Initiative, zur Autobahnvignette
und zur Familieninitiative der SVP lag bei 53,6%. 57
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Wie auch der Übersicht entnommen werden kann, liegen Volksinitiativen nach wie vor
im Trend. Allerdings wurden im Berichtjahr erneut weniger Begehren (9) lanciert als im
Vorjahr (10). Vier dieser geplanten Initiativen beziehen sich auf die Verkehrspolitik,
wobei drei vom gleichen Komitee („Das 3er Paket“) lanciert wurden. Die im Berichtjahr
recht virulent geführten Diskussionen um eine „Initiativenflut“ nähren sich denn auch
etwas verspätet aus der rekordhohen Lancierung der 23 Begehren im Wahljahr 2011,
über die im Berichtjahr teilweise bereits abgestimmt wurde oder die noch hängig sind.
Insgesamt übersprangen 2013 acht Volksinitiativen die Unterschriftenhürden (2012: 10),
womit Ende 2013 total 20 Begehren hängig waren (Ende 2012: 20). Im
Unterschriftenstadium befanden sich Ende 2013 noch zwölf Initiativen (inkl. der neun
neu lancierten; 2012: 20). Dass von einer Flut an Initiativen nur bedingt gesprochen
werden sollte, zeigen nicht nur diese abnehmenden Zahlen, sondern auch der Umstand,
dass im Jahr 2013 nicht weniger als zehn Volksbegehren an der Unterschriftenhürde
gescheitert sind (2012: 9). Die Hürden scheinen also nach wie vor für viele
Initiativkomitees (zu) hoch zu sein, darunter etwa auch für die SD
(„Zuwanderungsinitiative“), für die Auns („Neutralitätsinitiative“), für die Liga gegen
Passivrauchen („Schutz vor Passivrauchen“) oder für das Komitee Pro Fauna („Schutz
der Grossraubtiere“). Trotzdem reichte Karl Vogler (OW, csp) Ende des Berichtjahres ein
Postulat (13.4155) ein, mit dem limitierende Mechanismen für die Lancierung von
Volksinitiativen geprüft werden sollen. Ferner wurden vier erfolgreich eingereichte
Volksbegehren im Berichtjahr zurückgezogen, weil der Gesetzgeber Gegenvorschläge
dazu entworfen hat (2011: 5). Dies zeigt auch die Bedeutung der Initiative als Kontroll-
und Agendasettinginstrument: Ein Volksbegehren kann durchaus auch eine indirekte
Wirkung entfalten ohne an der Urne erfolgreich sein zu müssen. Weiter kündigten
verschiedene Organisationen 2013 an, ein Volksbegehren zu planen, so etwa der
Mieterverband zum Bau gemeinnütziger Wohnungen und zum Ausbau des
Mieterschutzes, der Bauernverband zur Stärkung der inländischen Agrarproduktion, die
Grünen zur Anpassung der Agrarimporte an Schweizer Standards oder ein
überparteiliches bürgerliches Komitee zur Rettung des Bankgeheimnisses. 58

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr wurde gegen acht Bundesgesetze das Referendum ergriffen (2012: 6).
Die Unterschriftensammlung gegen die Asylgesetzrevision war von
Flüchtlingsorganisationen und linken Kreisen bereits Ende 2012 gestartet worden. Mitte
Januar wurden hierzu 63'666 gültige Unterschriften eingereicht. Auch gegen das
Epidemiegesetz sammelten verschiedene Gruppen mit teilweise recht
unterschiedlichen Zielen bereits Ende 2012 bis Mitte Februar 77'360 beglaubigte
Unterschriften. Das Referendum gegen die Revision des Arbeitsgesetzes kam im April
mit 70'306 Unterschriften erfolgreich zustande. Die Sonntagsallianz – ein
Referendumskomitee aus verschiedenen religiösen Gruppierungen und Vereinigungen,
der SP, der GP, der EVP und der CSP sowie verschiedener Gewerkschaften – hatte nach
eigenen Angaben bereits nach 2 Monaten über 60 000 Unterschriften gegen die
Öffnungszeiten bei den Tankstellenshops gesammelt. Mitte April kündigte Uniterre ein
Referendum gegen das Reformpaket in der Agrarpolitik an, zog dieses Ansinnen dann
aber zugunsten der Initiative des Bauernverbandes wieder zurück. Äusserst erfolgreich
war das überparteiliche Komitee um Walter Wobmann (svp, SO), das innert kurzer Zeit
107'424 Unterschriften gegen die Erhöhung der Abgabe für die Benützung von
Nationalstrassen sammelte. Wegen mangelnder finanzieller Unterstützung wurde die
Unterschriftensammlung gegen die Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung
zur Förderung erneuerbarer Energien abgebrochen. Noch im Berichtjahr wurden
Unterschriftensammlungen gegen den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen und gegen das FATCA-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA lanciert.
Gegen das Freihandelsabkommen mit China konnte das Referendum nicht ergriffen
werden, weil der Antrag der SP, das Abkommen dem fakultativen Referendum zu
unterstellen, vom Nationalrat abgelehnt wurde. 59

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die vor allem medial ausgetragene, gesellschaftliche Debatte um Reformen der
Volksinitiative, die sich etwa im Begriff ‚Initiativenflut‘ manifestierte, lässt sich mit
Zahlen aus dem Berichtsjahr unterfüttern (vgl. Tabelle anbei). Nachdem 2013 etwas
weniger Initiativen (9) lanciert worden waren als 2012 (11) waren 2014 für insgesamt zwölf
neue Begehren Unterschriftensammlungen gestartet worden. Gleich vier davon
behandeln Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen, wobei die vom Bauernverband und
der SVP getragene Initiative „für Ernährungssicherheit“ innerhalb von knapp fünf
Monaten mit fast 150'000 gültigen Unterschriften die Sammelhürde sehr rasch
übersprang. Zwei der zwölf lancierten Begehren stammen aus der Feder von Anita
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Chaaban, die mit der Verwahrungsinitiative 2004 einen Erfolg an der Urne gefeiert
hatte. Sie fordert ein Zentralregister für Sexualstraftäter und eine Haftung für
Vollzugsbehörden bei Rückfällen fälschlicherweise entlassener Straftäter.
Unterschriften werden zudem für die Wiedergutmachung an Verdingkinder gesammelt,
für die Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf Autobahnen, für Vollgeld und die
Abschaffung der Billag-Gebühren. Neue Dimensionen erreichen die restlichen beiden
Initiativbegehren, die Ende Jahr lanciert wurden. Die Initiative „zur Ausschaffung
krimineller Männer“ verwendet exakt den gleichen Initiativtext wie die 2010
angenommene Ausschaffungsinitiative der SVP mit der Ausnahme, dass sie „Ausländer“
durch „Männer“ ersetzt. Das Komitee „Männer raus“ will nach eigenen Angaben ein
Zeichen setzten gegen den latenten Rassismus in der Schweiz. Auch die so genannte
Rasa-Initiative (Raus aus der Sackgasse) bestreitet neue Wege. Sie fordert die
Streichung der Artikel 121a und 197 Ziff. 11 a aus der Bundesverfassung. Dabei handelt es
sich um jene Paragraphen, die mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in
die Verfassung Eingang gefunden hatten. Eine Streichungsinitiative war zuvor schon von
der Gewerkschaft VPOD angeregt worden. 
Die zwölf Begehren entsprechen lediglich der Hälfte der im Jahr 2011 lancierten
Begehren, die Ausgangspunkt der Debatte um die Initiativenflut waren. Damals wurden
zahlreiche Initiativen vor allem als Wahlvehikel lanciert. Dies scheint für die Wahlen
2015 eher kein Thema mehr zu sein. Von den 2014 lancierten Initiativen stammt einzig
die „Fair Food-Initiative“ von einer Partei, nämlich der GP. Was in der Diskussion um
(zu) viele Volksbegehren häufig zu kurz kommt, ist eine Relativierung mit nicht zustande
gekommenen Initiativen. Ein Überblick über die letzten rund 35 Jahre zeigt, dass im
Schnitt rund ein Drittel aller lancierten Initiativen an der Unterschriftenhürde
gescheitert oder ein Volksanliegen zurückgezogen worden ist. Im Berichtjahr mussten
total sechs Begehren als gescheitert klassiert werden. Aufgeteilt nach
Lancierungsjahren zeigt sich folgendes Bild: Von den elf im Jahr 2012 lancierten
Initiativen scheiterten deren fünf und von den neun im Jahr 2013 lancierten
Volksbegehren brachten bisher deren fünf die 100'000 Unterschriften nicht zusammen
(eine der 2013 lancierten Initiativen war 2014 noch im Sammelstadium und drei waren
erfolgreich eingereicht). 
Die Rekordzahl aus dem Jahr 2011, in dem 24 Begehren lanciert wurden – von diesen
schafften übrigens elf die Unterschriftenhürde nicht – machte sich 2014 im
Parlamentsbetrieb bemerkbar. So wurde im Berichtjahr über neun Initiativen
abgestimmt, von denen sechs 2011 lanciert worden waren (2013 waren über 5 Initiativen
Urnenentscheide gefällt worden). Neben den sechs im Berichtjahr zustande
gekommenen Begehren (2013: 8) waren elf noch hängig (2013: 12). Darunter immer noch
sechs, die im Spitzenjahr 2011 eingereicht worden waren. Insgesamt wurde der von
Volksinitiativen verursachte Pendenzenberg im Berichtjahr aber langsam abgebaut.
Für 2015 waren Ende 2014 bereits einige weitere Volksbegehren angekündigt worden.
Viel Staub wirbelte das noch vor Ende Jahr der Bundeskanzlei zur Prüfung vorgelegte
Begehren der SVP auf, das unter dem Namen Selbstbestimmungsinitiative die
Bundesverfassung über das Völkerrecht stellen will. Die Volkspartei wird wohl
versuchen, mit diesem Anliegen im Wahljahr zu punkten. Zudem kündigte der Verband
„Pro Velo Schweiz“ eine Initiative an, mit der die Förderung des Velofahrens in die
Verfassung geschrieben werden soll. Ähnlich wie Wanderwege soll ein Velowegnetz
erstellt und gepflegt werden. VCS und WWF sagten ihre Unterstützung zu. Die PdA
beschloss im Dezember die Lancierung eines Begehrens, mit der eine AHV-Rente von
CHF 4‘000 angestrebt wird, wofür die Pensionskassengelder in die AHV überführt
werden sollen. Schliesslich beschloss die Junge GP eine Volksinitiative zur Förderung
des verdichteten Bauens zu lancieren. 60

2014 fanden vier eidgenössische Urnengänge zu insgesamt zwölf verschiedenen
Vorlagen statt, darunter nicht weniger als acht Volksinitiativen, von denen gleich zwei
angenommen wurden: die Masseneinwanderungsinitiative und die Pädophileninitiative.
Insgesamt wurden damit seit Einführung des Volksbegehrens 1891 total 22 von 198 oder
insgesamt jede neunte Initiative angenommen. Seit 1990 hat sich die
Erfolgswahrscheinlichkeit von Volksinitiativen somit noch weiter verbessert. Wurden
vor 1990 neun Prozent aller Bürgerbegehren angenommen (9 von 98), verschob sich die
Erfolgsquote seit 1990 auf 13 von 100. Die restlichen sieben Initiativen, über die 2014
abgestimmt wurde, hatten allerdings allesamt keine Chance. Nur die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung erreichte mehr als 40% Ja-Stimmenanteil. Während die beiden
obligatorischen Referenden behördenkonform angenommen wurden, war das
fakultative Referendum gegen den Kauf des Kampfflugzeuges Gripen entgegen den
Wünschen von Bundesrat und Parlament erfolgreich. Von den total bis Ende 2014
eingereichten 177 fakultativen Referenden waren damit neu insgesamt 96 erfolgreich
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(54%); bei den obligatorischen Referenden liegt der Anteil der angenommenen Vorlagen
bei 75% (146 von 195). Die mittlere Stimmbeteiligung an den vier
Abstimmungssonntagen lag bei 52,6%, was im langjährigen Vergleich ein sehr hoher
Wert ist. Stark mobilisiert haben insbesondere die Masseneinwanderungsinitiative im
Februar (56,6% Stimmbeteiligung) und das Gripen-Referendum im Mai (56,3%
Stimmbeteiligung).

Sechs neue Volksbegehren wurden im Jahr 2015 lanciert; deutlich weniger als noch in
den Jahren zuvor (2012: 11; 2013: 9; 2014: 12). Mit den vier, die sich seit 2014 noch im
Sammelstadium befanden, wurden also für total zehn Initiativen Unterschriften
gesammelt. Mit der Selbstbestimmungsinitiative war auch die SVP wieder unter den
Initianten. Die jungen Grünen lancierten die Zersiedelungsinitiative und ein Verein aus
Menschenrechts- und Umweltorganisationen wollte sich für mehr Verantwortung von
internationalen Konzernen (Konzernverantwortungsinitiative) stark machen. Die
Urheberinnen und Urheber der «Velo-Initiative», eines Begehrens für
«Bewegungsmedizin» sowie für «mehr bezahlbare Wohnungen» versuchten ebenfalls,
mindestens 100'000 Stimmberechtigte von ihrem Anliegen zu überzeugen. 
Dass dies – entgegen den Diskussionen um Einschränkungen der Nutzung des
direktdemokratischen Instrumentariums – nicht ganz einfach ist, belegten im Jahr 2015
gleich vier Anliegen, die im Sammelstadium gescheitert waren (2014: 6): Die beiden
Begehren für ein Zentralregister für Sexualstraftäter, eine Initiative, mit der die
Geschwindigkeit auf Autobahnen hätte erhöht werden sollen, sowie eine der beiden
Initiativen für die Abschaffung der Billag-Gebühren verpassten es, innerhalb der
zulässigen Frist die Unterschriften bei der Bundeskanzlei abzugeben. Eine Initiative –
die Initiative «zum Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule» –
wurde zurückgezogen, weil sie bereits im Parlament auf grossen Widerstand gestossen
war.
Vier Volksbegehren konnten im Berichtsjahr die Unterschriftenhürde überspringen
(2014: 6): Die Vollgeld-Initiative, die Wiedergutmachungsinitiative, die Fair-Food-
Initiative und die Rasa-Initiative, mit der der Entscheid zur
Masseneinwanderungsinitiative rückgängig gemacht werden sollte. 
Neben diesen vier Begehren waren zwölf Volksinitiativen in der Pipeline. Da im Jahr der
eidgenössischen Wahlen jeweils nur an zwei Wochenenden abgestimmt wird, konnte
dieser Pendenzenberg nur leicht abgebaut werden. Insgesamt hatte die
Stimmbevölkerung über vier Volksinitiativen zu entscheiden (2014: 9): Die
Stipendieninitiative, die Erbschaftssteuerreform, die Volksinitiative «Familien stärken!
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» und die Volksinitiative «Energie statt
Mehrwertsteuer» wurden alle deutlich abgelehnt. 61
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Im Wahljahr 2015 fanden an lediglich zwei Wochenenden Urnengänge zu
eidgenössischen Abstimmungen statt; in der Regel werden am Wochenende der
eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen sowie im November nach den nationalen
Wahlen keine Abstimmungstermine angesetzt. So standen im März und im Juni 2015
insgesamt sechs Vorlagen zur Abstimmung, die ausnahmslos behördenkonform
ausfielen. Die vier Volksinitiativen wurden allesamt deutlich abgelehnt: Die
Stipendieninitiative, die Erbschaftssteuerreform und die Volksinitiative «Familien
stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» konnten jeweils nicht einmal 30
Prozent der Stimmbürgerschaft auf sich vereinen. Das Ergebnis der Volksinitiative
«Energie statt Mehrwertsteuer» fiel gar noch tiefer aus: Mit dem zweitgeringsten Ja-
Stimmenanteil seit Einführung der Volksinitiative 1891 wurde das Volksbegehren der GLP
regelrecht zerzaust. Nur gerade 8.03 Prozent der Urnengängerinnen und Urnengänger
konnten sich für die Idee erwärmen. Nur die Volksinitiative zur «Getreideversorgung»,
die sich 1929 gegen einen Gegenvorschlag zu behaupten hatte, schnitt mit 2.68 Prozent
Ja-Anteil noch schlechter ab. Bisher wurden lediglich 22 von 202 Volksinitiativen an der
Urne angenommen. 
Während der dem obligatorischen Referendum unterstehende Bundesbeschluss zur
Präimplantationsdiagnostik von Volk und Ständen recht deutlich angenommen wurde –
fast zwei Drittel der Bevölkerung und die deutliche Mehrheit der Kantone sagten ja –,
fiel das Ja zur Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen äusserst knapp
aus. Letztlich entschied eine hauchdünne Mehrheit von 3'649 Stimmen, die Vorlage,
gegen die das fakultative Referendum ergriffen worden war, anzunehmen. Damit blieb
die Zahl von 96 erfolgreichen fakultativen Referenden (von total 178 eingereichten)
bestehen, während sich die Erfolgsquote der obligatorischen Referenden leicht
erhöhte (neu: 147 von 196). Während die Stimmbeteiligung im März bei 42.1 Prozent lag,
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partizipierten im Juni 43.5% der Stimmberechtigten. 62

Neun der 13 Abstimmungsvorlagen, über welche die Stimmberechtigten an vier
Wochenenden im Jahr 2016 zu entscheiden hatten, waren Volksinitiativen. Dies
schienen erste Folgen der vor allem im Vorjahr unter dem Stichwort «Initiativenflut»
diskutierten, scheinbar wachsenden Zahl lancierter Volksbegehren zu sein. Allerdings
fanden die Begehren von grüner und linker (Atomausstiegsinitiative, Grüne Wirtschaft,
AHVplus, Pro Service public, bedingungsloses Grundeinkommen,
Nahrungsmittelspekulation) wie auch von rechter und bürgerlicher Seite (Milchkuh-
Initiative, Heiratsstrafe, Durchsetzungsinitiative) bei der Bevölkerung keine Gnade.
Achtungserfolge konnten immerhin die Atomausstiegsinitiative (45.8% Ja-
Stimmenanteil), die AHVplus- (40.6%) und die Durchsetzungsinitiative (41.2%)
verzeichnen. Nur knapp abgelehnt wurde die CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe:
49.2 Prozent Ja-Stimmen reichten aber auch hier nicht. So bleibt die
Pädophileninitiative 2014 das letzte an der Urne erfolgreiche Volksbegehren und die
Annahme-Quote der Initiativen verschlechterte sich auf 10.4 Prozent (22 von 211). 
Auch die vier fakultativen Referenden fielen 2016 entsprechend den Empfehlungen von
Regierung und Parlament aus. Das Nachrichtendienstgesetz (66.5%), gegen das linke
Kreise das Referendum ergriffen hatten, das Asylgesetz (66.8%), gegen das die SVP
angetreten war, und das Fortpflanzungsmedizingesetz (62.4%), das von einem
überparteilichen Komitee aus EVP- und CVP-Kreisen bekämpft worden war, erreichten
alle eine Zustimmung von gut zwei Dritteln der Stimmbevölkerung. Etwas umstrittener
war höchstens der Entscheid für eine zweite Röhre am Gotthard, welcher von
Umweltschutzorganisationen erzwungen worden war: Die Sanierung des Tunnels wurde
von 57 Prozent der Stimmenden gutgeheissen. Damit verringerte sich auch die
Erfolgsquote der fakultativen Referenden auf 52.7 Prozent: 96 von 182 Referenden
waren bisher erfolgreich.
Die höchste Stimmbeteiligung 2016 wurde am Abstimmungswochenende im Februar
verzeichnet: Insbesondere die Durchsetzungsinitiative mobilisierte hohe 63.7 Prozent
der Stimmberechtigten an die Urne. Die 46.8 Prozent Stimmbeteiligung im Juni, die 43.1
Prozent im September und die 45.4 Prozent im November, als einzig über den
Atomausstieg abgestimmt wurde, lagen etwa im Beteiligungsschnitt des bisherigen 21.
Jahrhunderts (46%). 63
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Eine Folge der zahlreichen in den Vorjahren lancierten und eingereichten
Volksbegehren war, dass im Jahr 2016 an allen vier Abstimmungswochenenden über
insgesamt neun Initiativen entschieden wurde (2015: 4). Diese wurden allesamt
abgelehnt, wenn auch im Falle der Initiative «gegen die Heiratsstrafe» relativ knapp. Die
am gleichen Wochenende wie das CVP-Begehren Ende Februar zur Abstimmung
gestandene Durchsetzungs-Initiative, die sehr stark mobilisierte, sowie die Initiative der
Juso gegen die Nahrungsmittelspekulation wurden hingegen recht deutlich abgelehnt.
Das gleiche Schicksal ereilte im Juni die Initiativen «Pro Service Public» und «für ein
bedingungsloses Grundeinkommen» sowie die «Milchkuhinitiative», die alle drei nicht
einmal einen Drittel der Stimmenden für sich gewinnen konnten. Auch die beiden
Initiativen der Grünen («Grüne Wirtschaft», «Atomausstiegsinitiative») und die
Initiative des Gewerkschaftsbundes («AHVplus») vermochten die Stimmbevölkerung
nicht zu überzeugen. 
Mit diesen neun Abstimmungen konnte der Pendenzenberg bei den Volksbegehren
etwas abgebaut werden. Weitere sieben waren allerdings noch in der Pipeline (2015: 12),
also entweder beim Bundesrat hängig, in der Parlamentsberatung oder reif zur
Abstimmung. Zudem waren 2016 acht neue Volksbegehren zustande gekommen (2015:
4), die ganz unterschiedliche Ziele verfolgten: Die «Selbstbestimmungsinitiative» der
SVP und die «No Billag-Initiative» hatten bereits vor Zustandekommen zu zahlreichen
Diskussionen geführt. Mit der Initiative für «mehr bezahlbare Wohnungen» und der
«Zersiedelungsinitiative» stand zudem das Thema Raumplanung im Fokus. Dafür, dass
landwirtschaftspolitische Anliegen in den nächsten Abstimmungen Aufmerksamkeit
erhalten würden, sorgten die Initiative «für Ernährungssouveränität» sowie die
«Hornkuh-Initiative». Die Unterschriftenhürde ebenfalls übersprungen hatten 2016
zudem die «Konzernverantwortungsinitiative» und die «Velo-Initiative». Die nötigen
Unterschriften noch nicht beisammen hatte die Initiative «Ja zur Bewegungsmedizin»,
deren Sammelfrist noch bis Juni 2017 lief.
2016 waren zudem sechs neue Volksbegehren lanciert worden; also genau gleich viele
wie im Jahr zuvor. Das vom Egerkinger Komitee lancierte «Verhüllungsverbot», aber
auch die Idee eines «Vaterschaftsurlaubs» von Travail.Suisse oder die
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«Transparenzinitiative», die von einem Bündnis aus SP, GP, EVP, BDP und Piratenpartei
lanciert wurde, wurden bereits bei der offiziellen Lancierung medial virulent diskutiert.
Von verschiedenen Komitees wurden zudem Unterschriftensammlungen für die
Initiative «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide», die «Fair-Preis-Initiative»
und die Initiative gegen «die Auswüchse von Via sicura» gestartet.
Für das als Protest gegen die Ausschaffungsinitiative lancierte Volksbegehren «zur
Ausschaffung krimineller Männer» war die Sammelfrist 2016 abgelaufen. 2015 waren
noch vier Anliegen im Sammelstudium gescheitert. Eine Volksinitiative wurde 2016
zurückgezogen (2015: 1): Die «Stromeffizienz-Initiative» wurde nach der Annahme der
Verabschiedung der Energiestrategie 2050 durch das Parlament zurückgezogen. Die
Initianten waren der Ansicht, dass ihre Anliegen genügend berücksichtigt worden
seien. 64

Die Einzigartigkeit des politischen Systems der Schweiz, das neben einem
repräsentativen auch ein ausgebautes direktdemokratisches Element aufweist, bringt
es mit sich, dass sich die mediale Öffentlichkeit kritisch mit letzterem bzw. dem
Verhältnis der beiden Elemente zueinander auseinandersetzt. Dies war auch im Jahr
2016, also im Jahr des 125-jährigen Bestehens der Volksinitiative, nicht anders. Dabei
konzentrierte sich die Kritik an der direkten Demokratie auf mindestens vier Punkte:
die Umsetzung angenommener Volksbegehren, die Nutzung der Volksinitiative, die
inhaltlichen Anforderungen an die Stimmbürgerschaft und das schwieriger werdende
Verhältnis zwischen direktdemokratischer Entscheidung und internationaler
Vernetzung. 

Die Diskussion um die adäquate Umsetzung angenommener Volksbegehren wurde 2016
durch verschiedene Ereignisse genährt: Im Frühling stand die Abstimmung über die
Durchsetzungsinitiative der SVP, mit der die Volkspartei die Umsetzung der 2010
angenommenen Ausschaffungsinitiative konkretisieren wollte – eine Neuheit in der
Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie – im Zentrum. In diesem Rahmen
untersuchten verschiedene Medien die Umsetzung der bisher 22 angenommenen
Volksbegehren und kamen zum Schluss, dass die meisten nicht buchstabengetreu
umgesetzt worden seien. Der Blick kritisierte gar die SVP, da diese immer wieder
behaupte, der Bundesrat habe die Ausschaffungsinitiative nicht dem Volksauftrag
entsprechend umgesetzt, sich selber aber bei vielen dieser 22 angenommenen
Begehren ebenfalls nicht für eine adäquate Umsetzung eingesetzt habe. Sie wolle
«[d]urchsetzen, aber nur wenn es ihr passt». 
Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative  beruhigten sich die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen aber keineswegs, weil die 2014 angenommene
Masseneinwanderungsinitiative noch immer einer Umsetzung harrte. Diese behandelte
das Parlament erst im Laufe des Jahres 2016. Freilich vermochte der in der
Wintersession 2016 definitiv angenommene Vorschlag in vielen Augen nur bedingt zu
überzeugen und wurde insbesondere von der SVP stark kritisiert. Im September, kurz
bevor der Nationalrat über die Vorlage beraten sollte, schrieb Roger Köppel (svp, ZH) in
der Weltwoche von einer «krassen Missachtung des Volkswillens», einem «stillen
Staatsstreich» und von «Saboteure[n] des Volkswillens». Christoph Blocher doppelte
ein paar Ausgaben später nach und sprach von «Volksverächtern». Bei der
Schlussabstimmung im Nationalrat hielten die Mitglieder der SVP-Fraktion Schilder in
die Luft, auf denen etwa «Verfassungsbruch» stand. Die Volkspartei kündigte jedoch
an, das Referendum gegen die Revision des Ausländergesetzes, in die die Initiative
gegossen wurde, nicht ergreifen zu wollen. Man überlege sich vielmehr eine
Kündigungsinitiative zu lancieren, um die bilateralen Verträge mit der EU, die
mitursächlich für die Probleme bei der Umsetzung seien, aufzulösen. 
Neben der Umsetzungsdiskussion zur Masseneinwanderungsinitiative stand zudem die
Rasa-Initiative im Raum, die eine Streichung der Anliegen eben dieser
Masseneinwanderungsinitiative forderte – auch dies ein Novum in der 125-jährigen
Geschichte der Volksinitiative. Zur Diskussion stand Ende Oktober die Idee eines
Gegenvorschlags, den laut Weltwoche eine Mehrheit des Bundesrates mit Ausnahme
der beiden SVP-Magistraten dem Parlament vorlegen wollte. 
Bei der Diskussion um die materielle Umsetzung angenommener Initiativen wurde auch
darüber debattiert, ob über schwer oder etwa aufgrund internationaler Standards nicht
umsetzbare Begehren überhaupt abgestimmt werden soll. Die Erklärung der
Ungültigkeit einer Volksinitiative obliegt dem Parlament, das bisher erst in vier Fällen
gegen eine Abstimmung entschieden hatte. Le Temps kritisierte, dass rund 70 Prozent
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen die Durchsetzungsinitiative gewesen
seien, aber nichts dafür getan hätten, sie für ungültig zu erklären. In diesem
Zusammenhang wird jeweils das in der Schweiz fehlende Verfassungsgericht angeführt.
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Ein Vorschlag aus der Küche des ehemaligen Zürcher SP-Nationalrats Andreas Gross
forderte, dass sich Bundesrichter um diese Frage kümmern sollten, sobald im
Parlament ein Drittel der Ratsmitglieder Zweifel an der Gültigkeit äusserten. 

Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde in den Medien vor einer regelrechten
«Initiativenflut» gewarnt. Freilich zeichnete sich 2016 ein deutlicher Rückgang der
Nutzung des Volksbegehrens ab. Die im Jahr 2011 lancierten 23 Begehren (von denen 11
die Unterschriftenhürden nicht geschafft hatten) waren bald an der Urne abgearbeitet
und in den Folgejahren wurden jeweils für deutlich weniger Initiativen Unterschriften
gesammelt. Die NZZ interpretierte den Rückgang damit, dass die Volksbegehren für
Parteien unattraktiver geworden seien; zudem kühle der oppositionelle Furor der SVP
langsam ab. Die Initiative hätte an Reiz verloren, folgerte die NZZ Ende Jahr. Eine Studie
der Universität Bern zeigte überdies, dass Initiativen nicht nur und vor allem nicht
immer häufiger von Parteien als Wahlkampfmittel gebraucht werden. In Anbetracht der
sich abzeichnenden «Initiativenflaute» stand die Mitte Jahr lancierte Forderung der
BDP, dass zur Eindämmung der Flut für eine Volksinitiative 250'000 Unterschriften
gesammelt werden müssten, ein wenig quer in der Landschaft. 

Nicht wenige Medienschaffende kommentierten, dass die Stimmbürgerinnen und
-bürger immer häufiger «über Initiativen abstimmen, die Lösungen für nichtexistente
Probleme offerieren» (NZZ), und «immer seltener über die zentralen Zukunftsfragen»
(Weltwoche). Mit der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien wurden zudem die alten
Bedenken der Überforderung der Stimmbevölkerung laut. In der Regel setzt sich bei
dieser Diskussion in der Schweiz aber meist Pragmatismus durch. Auch Politiker würden
nicht über alle Inhalte der Politik kompetent Bescheid wissen und letztlich sei es das in
der Schweiz nach wie vor hohe Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Amtsträgerinnen und Amtsträger, das häufig wichtige Grundlage sei für einen Entscheid
– so alternative Kommentare. Dass dieses Vertrauen nicht einfach blind sei, zeigten
nicht zuletzt abgelehnte mit dem fakultativen Referendum bekämpfte Vorlagen und
angenommene Initiativen, fasste etwa die Luzerner Zeitung diesen Pragmatismus in
einem Kommentar zusammen. 
Freilich wurde 2016 mit den Volksrechten auch Schindluder betrieben. So hatte etwa
Daniel Graf, Erfinder von We-Collect, die Idee einer «Anti-Kebab-Initiative» propagiert.
Was als Scherz in der Debatte um das Verhüllungsverbot gedacht war, geriet in der
Türkei in den falschen Hals. In die Kritik gerieten zudem die Texte von Initiativen, die
häufig unpräzise oder gar widersprüchlich formuliert seien, was zwar laut NZZ ihre
Chancen für ein Ja erhöhten, die Umsetzung im Falle einer Annahme aber umso
schwieriger mache. 

Mit der Einreichung der so genannten «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP wurde die
Diskussion um die direkte Demokratie schliesslich um einen weiteren Aspekt
angereichert, nämlich um die aufgrund von Globalisierung und Internationalisierung
virulenter werdende Frage, wie das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht
aussehen soll. Oder konkreter, ob eine angenommene Initiative, die internationale
Verträge tangiert, diesen Verträgen vorgehen soll oder ob bei ihrer Umsetzung
Rücksicht auf die internationalen Verpflichtungen genommen werden muss. Die
Debatten bewegten sich zwischen dem Argument der notwendigen Vertragstreue des
Kleinstaates und der Angst, die direkte Demokratie verkomme zur reinen Makulatur. Ex-
Nationalrat Christoph Mörgeli argumentierte in der Weltwoche, dass das internationale
Recht dafür verantwortlich sei, dass sich die Behörden bei der Umsetzung von
Initiativen zusehends schwer täten, den Volkswillen zu beachten. 

Ein Indiz dafür, dass trotz der medial geäusserten Kritik an der direkten Demokratie
vielleicht doch nicht alles so schlecht läuft, war das in den eidgenössischen Räten
virulent diskutierte Reformpaket zum Initiativrecht. Dieses drohte – einmal mehr als
«Endlosschlaufe» (NZZ) – im Sand zu verlaufen, weil nicht mal die Befürworter daran
glaubten, dass von den verschiedenen Reformvorschlägen am Schluss einer übrige
bleiben werde, wie der Tages-Anzeiger meinte. 65

Seit 1983 war es nie mehr vorgekommen, dass in einem Jahr über kein einziges
Volksbegehren abgestimmt wurde. Dies war allerdings 2017 wieder der Fall. Zu diesem
Umstand beigetragen hatte nicht nur der in den letzten Jahren zu verzeichnende
leichte Rückgang der Zahl lancierter Initiativen – in den Medien war nach der
«Initiativenflut» eine eigentliche «Initiativenflaute» beklagt worden –, sondern auch,
dass im Jahr 2017 gleich drei Begehren zurückgezogen wurden (2016: 1). Im Falle der
«Rasa-Initiative», mit der die Masseneinwanderungsinitiative wieder aus der Verfassung
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hätte gestrichen werden sollen, war lange unklar, ob sie nicht doch an die Urne
gelangen wird. Bei der «Wiedergutmachungsinitiative» hatte das Parlament in Form des
Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet, der die
Initianten zufrieden stellte. Der Bauernverband schliesslich zog seine Initiative «für
Ernährungssicherheit» zurück, weil das Parlament eine Verfassungsänderung als
direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet hatte, der mittels obligatorischem Referendum
Ende September 2017 angenommen wurde. 
Allerdings dürfte es in den folgenden Jahren kaum mehr ausschliesslich zu
Abstimmungswochenenden ohne Volksinitiativen kommen, waren doch 2017 zwölf
Begehren abstimmungsreif bzw. beim Bundesrat oder im Parlament hängig (2016: 8).
Zudem hatten die Komitees in diesem Jahr für vier Initiativen (2016: 8) die nötigen
Unterschriften in der 18-Monate-Frist zusammengebracht, nämlich für die Initiative
«für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub», die «Transparenz-Initiative» sowie die
Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Auch die «Pflegeinitiative» war 2017 zustande
gekommen, also noch im gleichen Jahr, in dem sie vom Schweizerischen Berufsverband
für Pflegefachpersonal (SBK) lanciert worden war. 
Darüber hinaus wurden im Jahr 2017 für zwölf Begehren Unterschriften gesammelt
(2016: 7). Neben den bereits 2016 lancierten Initiativen «für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide" und «Fair-Preis-Initiative» wurden also im Berichtsjahr zehn
neue Volksinitiativen lanciert (2016: 6), fünf davon innerhalb eines Monats, was in
einigen Medien und bei Politikerinnen und Politikern die Angst vor einer neuerlichen
Initiativenflut heraufbeschwor – insbesondere, weil im Jahr vor den Wahlen wohl noch
zahlreiche Parteien wieder Initiativen als Wahlkampfvehikel einreichen würden. Yannick
Buttet (cvp, VS) sprach sogar von einem Systemfehler, da Initiativen immer mehr als
Blockadeinstrumente gebraucht würden. Interessant waren freilich die Forderungen
der neu lancierten Begehren. Drei liessen sich dem Gesundheitswesen zuschreiben (die
oben erwähnte «Pflegeinitiative», die Initiative «Organspende fördern» und die
Initiative für die «Organisationsfreiheit der Kantone für die Krankenversicherung»), drei
stammten von Umwelt- bzw. Tierschutzkreisen («Trinkwasser-Initiative»,
«Atomkraftwerke abschalten» und «Tier- und Menschenversuchsverbot»), zwei von
links («99 Prozent-Initiative» und «Verbot der Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten») und eines von rechts («Zuerst Arbeit für Inländer»). Das
zehnte neu lancierte Begehren, die Initiative für ein «von den Krankenkassen
unabhängiges Parlament» richtete sich gegen die Krankenkassenlobbys im Parlament
und stammte von demselben Komitee wie die Initiative, mit welcher gefordert wurde,
dass die Kantone in der Organisation der Krankenkassen frei sind. Bekannte Köpfe in
diesem Komitee waren Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE, mcg),
ehemals Nationalräte und aktuell Regierungsräte in den Kantonen Waadt und Genf. 
Dass das Sammeln von 100'000 Signaturen in 18 Monaten nach wie vor kein Kinderspiel
ist, zeigten die beiden Initiativen, die 2017 gescheitert waren (2016: 1): Die Initiativen
«Stopp den Auswüchsen von Via sicura» und «Ja zur Bewegungsmedizin». 66

Nicht nur die geschlossene SVP-Fraktion, sondern auch elf Angehörige der Grünen
Fraktion sowie je eine Stimme aus der FDP und der SP unterstützten die Idee von Roger
Golay (mcg, GE), mehr Gerechtigkeit bei Abstimmungskampagnen herzustellen. Es sei
stossend, dass der Bundesrat vor Abstimmungen eine Plattform im Fernsehen erhalte,
um seine Position kundzutun, diese Möglichkeit aber Initianten und
Referendumskomitees nicht zur Verfügung stehe – so der Motionär. Die SRG sei aber
eigentlich angehalten, die Vielfalt der Ansichten objektiv darzustellen. Nicht nur der
Regierung, sondern auch den Komitees müsse deshalb Redezeit zur Verfügung gestellt
werden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr erläuterte während der kurzen Nationalratsdebatte in
der Frühjahrssession 2018, dass der Bundesrat die Fernsehansprachen seit 1971 als
Bestandteil behördlicher Information nutze. Im Gegensatz zu den Initiativ- und
Referendumskomitees habe die Regierung einen Informationsauftrag, den sie auch via
Fernsehansprachen wahrnehme. Die SRG selbst sei bis 2007 sogar gesetzlich
verpflichtet gewesen, behördliche Informationen zu verbreiten. Mit der Revision des
Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen sei diese Verpflichtung allerdings
abgeschafft worden und die Bundesratsansprachen seien heute Sendungen, die im
Rahmen der publizistischen Freiheit der SRG ausgestrahlt würden. 
Das Thema TV-Sendezeit für Initiativ- und Referendumskomitees war im Parlament vor
einigen Jahren schon einmal Gegenstand recht virulenter Diskussionen gewesen. Auf
einen Gesetzesentwurf, der auf einer 2003 von Andreas Gross (sp, ZH) eingereichten
parlamentarischen Initiative beruhte, war der Nationalrat 2009 allerdings nicht
eingetreten. Auch der neuerliche Vorstoss wird nicht zu einer Änderung führen,
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standen doch die eingangs erwähnten, insgesamt 79 befürwortenden Voten 109
Stimmen (und einer Enthaltung) entgegen, welche die Motion versenkten. 67

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Frage, ob Abstimmungskampagnen Grenzen haben müssen und falls ja, wo diese
gezogen werden sollen, beschäftigt die Schweiz oft bei umstrittenen Abstimmungen.
Eine solche stellte die Masseneinwanderungsinitiative ohne Zweifel dar. Nach Meinung
zweier Staatsrechtsprofessoren sollte deren Annahme nun gar aufgrund von
Propaganda für ungültig erklärt werden. David Gibor und Tomas Poledna reichten eine
Stimmrechtsbeschwerde ein und argumentierten, dass der Urnengang durch
rassistische Propaganda verfälscht worden sei. Im Mittelpunkt dieser Argumentation
stand das Inserat mit dem Titel «Kosovaren schlitzen Schweizer auf!», für welches SVP-
Verantwortliche erstinstanzlich wegen Rassendiskiminierung verurteilt worden waren. 
In der Folge wurde vor allem unter Juristinnen und Juristen diskutiert, ob die
Meinungsbildung besser geschützt werden müsse. Sofern eine strafrechtliche
Verurteilung vorliege, könne die unter Strafe gestellte Handlung sehr wohl als
unzulässige Einwirkung auf die Willensbildung betrachtet werden, wurde auf der einen
Seite argumentiert. Man könne von den Stimmberechtigten nicht erwarten, dass sie
«Hetzinserate» als solche erkennen würden, betonte etwa Denise Buser,
Titularprofessorin für kantonales Staatsrecht an der Universität Basel. Wenn eine
unzulässige Beeinflussung der Willensbildung vorliege, dann könne man sich schon
überlegen, ob ein Abstimmungsresultat kassiert werden sollte, da das Strafrecht «eine
rote Linie» darstellen müsse, wandte auch der ehemalige Bundesrichter Giusep Nay
ein. Auf der anderen Seite wurde argumentiert, dass unwahre Äusserungen oder
unsachliche und abwertende Argumente zu einer offenen demokratischen
Auseinandersetzung gehörten. In der Debatte könnten diese ja auch thematisiert und
entkräftet werden. Ein Schutz der Stimmbürgerschaft sei nicht nötig, da diese selber
erkenne, wann ein Manipulationsversuch vorliege. Man müsse den Stimmberechtigten
zutrauen, dass in einem Abstimmungskampf fast alles gesagt werden dürfe,
argumentierte Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. 
Das Bundesgericht entschied dann Ende August 2015 nicht auf die Beschwerde
einzutreten (Urteil 1C_63/2015, 1C_109/2015, 1C_237/2015, 1C_293/2015).
Hauptsächliche Begründung war, dass die Beschwerde zu spät eingereicht worden sei.
Eine solche müsse spätestens drei Tage nach Entdeckung des Beschwerdegrundes – im
konkreten Fall also bei Publikation des besagten Inserats – angemeldet werden. Das
Inserat war von der SVP bereits lange vor der Volksabstimmung geschaltet worden.
Gibor und Poledna hatten vergeblich argumentiert, dass erst mit der Verurteilung klar
geworden sei, dass eine Irreführung vorgelegen habe. Unbeantwortet liess das
Bundesgericht hingegen die Frage, ob strafbare Äusserungen die Willensbildung auf
unzulässige Weise beeinflussen können. 68
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